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VU Gebiet Lauffenmiihle

1 Einfiihrung

1.1  Aufgabenstellung

Das rund 9,0 ha groBe ehemalige Firmenareal der Lauffenmiihle GmbH & Co. KG — mehrheitlich auf
Brombacher sowie Lorracher Gemarkung norddstlich der Kernstadt gelegen —ist gegenwartig aufgrund
der vergangenen Produktionseinstellung zum 31. Juli 2019 als untergenutzte Brachflache zu charakte-
risieren.

Mit der Aufgabe der dortigen gewerblich-industriellen Nutzung und den damit einhergehenden Ge-
bdudeleerstianden sind stadtebauliche und funktionale Mangel erkennbar, die eine grundlegende Sa-
nierungsbedirftigkeit vor dem Hintergrund einer gesamtstadtisch eingeordneten Nachnutzung nahe-
legen. Der Gemeinderat der Stadt Lorrach hat hierzu am 23.05.2019 die férmliche Einleitung von vor-
bereitenden Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB beschlossen, um in diesem Sinne hinreichende
Beurteilungsgrundlagen Uber die sozialen, strukturellen und stadtebaulichen Verhaltnisse und Zusam-
menhédnge sowie eine zusammenfassende Bewertung liber die Notwendigkeit der Sanierung zu gewin-
nen. Das Untersuchungsgebiet soll aus Griinden der stadtebaulichen Einordnung um angrenzende Teil-
flachen erweitert werden.

Als Ergebnis werden die auftretenden stadtebaulichen Missstande und Entwicklungspotentiale defi-
niert sowie generelle Sanierungsziele und deren planungsrechtlichen Umsetzungsmaglichkeiten im
Rahmen einer stadtebaulichen Sanierungsmalinahme formuliert.

1.2  Rechtliche Grundlage

Eine stadtebauliche SanierungsmaRnahme dient dazu, ein Gebiet durch Behebung stadtebaulicher
Missstande wesentlich zu verbessern oder umzugestalten. Die Rechtsgrundlage wird in den §§ 136 ff.
BauGB festgesetzt.

Stadtebauliche Missstdande liegen nach § 136 Abs. 2 vor, wenn:

- das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse oder an die Sicherheit
der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Beriicksichtigung der Belange
des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht oder

- das Gebiet in der Erfiillung der Aufgaben erheblich beeintrachtigt ist, die ihm nach seiner Lage
und Funktion obliegen.

Stadtebauliche Missstande werden durch die Durchflihrung von vorbereitenden Untersuchungen
identifiziert sowie stadtebaulich begriindet. Aufgabe der vorbereitenden Untersuchungen nach § 141
BauGB ist es, die fir die formliche Festlegung von Sanierungsgebieten notwendigen Beurteilungs-
grundlagen im Hinblick auf

- die Notwendigkeit der Sanierung,

- die sozialen, strukturellen und stadtebaulichen Verhdltnisse,
- die anzustrebenden allgemeinen Ziele sowie

- die Durchfiihrbarkeit der Sanierung im Allgemeinen.

Die raumliche Festlegung erfolgt als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB. Die Gemeinde beschlieRt die
formliche Festlegung als Satzung (Sanierungssatzung). Die Frist der Durchflihrung von SanierungsmafR-
nahmen soll 15 Jahre nicht Uberschreiten.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.1



VU Gebiet Lauffenmiihle

1.3  Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet umfasst neben dem ehemaligen Firmenareal der Lauffenmiihle die angren-
zenden stadtebaulichen Randbereiche, die das Gelande vornehmlich westlich und nérdlich angrenzend
tangieren. Im Norden ist das Untersuchungsgebiet durch den bestehenden Verlauf der Bahntrassen
begrenzt, studlich grenzt die Wohnbebauung des Ortsteils Brombach an und westlich das Messege-
lande. Durch die Hinzunahme von weiteren Teilflichenbetrachtungen umfasst das gesamte Untersu-
chungsgebiet ca. 18,3 ha. Durch die Betrachtung des nahegelegen stadtebaulichen Umfelds — die Frei-
flaichen des Griitt, die Messe, die S-Bahnstation sowie der Ubergang zum Ortsteil Haagen — wird einer
stadtebaulichen Einordnung der GesamtmaRnahme Rechnung getragen.

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.
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Abgegrenztes Untersuchungsgebiet zur Durchfiihrung der vorbereitenden Untersuchungen
Stand: 26.04.2019
Quelle: Stadt Lorrach — Anlage zum Beschluss der Einleitung von vorbereitenden Untersuchungen
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VU Gebiet Lauffenmiihle

2 Bestandsaufnahme und -analyse

2.1 Lage, Bedeutung und Funktion im Stadtgefiige

Die Stadt Lorrach im Dreilandereck Deutschland-Frankreich-Schweiz bildet zusammen mit der Nach-
barstadt Weil am Rhein eines der beiden Oberzentren der Region Hochrhein-Bodensee.

Das nordlich der Kernstadt gele- b
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trachtet die Chance einer zielge-
Lage und gesamtstadtische Einordnung

richteten Nachnutzung und Verdich- © FIRUMbH, 2020,

tung. Durch die Produktionsstillle-

gung ist das Geldnde in seiner urspringlichen Funktion brachgefallen und untergenutzt. Gleichzeitig
gilt es, mogliche Konflikte und Restriktionen mit der umgebenden —stidostlich vordergriindigen Wohn-
bebauung — zu identifizieren, um ein zukiinftiges ,,Nebeneinander” fortfihrend zu ermdoglichen.

Aus stadtischer Sicht steht zudem eine Stabilisierung des Wirtschaftsstandortes fiir das produzierende
Gewerbe sowie anderer standortvertraglicher Nutzungen im Vordergrund. Gleichzeitig soll geprift
werden, inwiefern bestehende Gebaudesubstanzen im Rahmen dieser Zielsetzungen zukunftsorien-
tiert nachgenutzt werden kdénnen, um die kiinftige Bedeutung des Standortes starken zu kénnen.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.3



VU Gebiet Lauffenmiihle

2.2  Planungen und Vorgaben

2.2.1 Ubergeordnete Planungen — Landesplanung

Der Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg stellt einen (ibergeordneten Gesamtplan dar,
der mit seinen Zielen rechtsverbindliche Vorgaben flir raumbedeutsame Planungen und MalBnahmen
vorgibt. Die Grundsatze enthalten allgemeine Aussagen, die bei genannten Planungen und Malnah-
men zu bercksichtigen sind.

Innerhalb Baden-Wiirttembergs stellt die Stadt Lorrach einen Verdichtungsraum dar. Diese sind ,,als
Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwertigem Infrastruktur- und Arbeits-
platzangebot zu sichern und so weiterzuentwickeln, dass sie ihre lGibergeordneten Funktionen fiir die
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung des Landes erfiillen und als leistungsfahige Wirt-
schaftsstandorte im internationalen Wettbewerb bestehen kénnen“? (G 2.2.2). In diesen Bereichen ist
zudem ,auf eine geordnete und Ressourcen schonende Siedlungsentwicklung, eine umwelt- und ge-
sundheitsvertragliche Bewaltigung des hohen Verkehrsaufkommens und eine Verminderung verdich-
tungs- und verkehrsbedingter Umweltbelastungen und Standortbeeintrichtigungen hinzuwirken?
(G 2.2.3).

. Verdichtungsraume

Randzonen um die
Verdichtungsraume

Landlicher Raum:

Verdichtungsbereiche
im Landlichen Raum

Landlicher Raum
im engeren Sinne

Raumkategorien gem. Landesentwicklungsplan Baden-Wiirttemberg LEP 2002

Quelle: Landesentwicklungsplan Baden-Wirttemberg, 2002, Stuttgart.

Mit Blick auf die Funktion Lérrachs als Oberzentrum (zusammen mit der Stadt Weil am Rhein) ist die
Versorgung des Verflechtungsbereichs beziiglich hochqualifizierter und spezialisierter Einrichtungen
und Arbeitsplatze zu gewédhrleisten.?

Als wichtiger Bestandteil der Landesentwicklungsachse im Stiden Baden-Wirttembergs, tragt die Stadt
zur Forderung des groRraumigen Leistungsaustauschs innerhalb des Landes und liber die Landesgren-
zen hinweg, bei.*

1. Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Wirttemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wrttemberg (LEP2002), 2002, S. 16
2Vgl.: ebenda

3 Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Wiirttemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wiirttemberg (LEP2002), 2002, S. 21
4Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Wirttemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wrttemberg (LEP2002), 2002, S. 22

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.4



VU Gebiet Lauffenmiihle
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Raumkategorien gem. Landesentwicklungsplan Baden-Wiirttemberg LEP 2002

Quelle: Landesentwicklungsplan Baden-Wirttemberg, 2002, Stuttgart.

Der LEP setzt zudem fest, die Inanspruchnahme von Freirdumen fiir Siedlungszwecke auf das unbe-
dingt notwendigste MaR zu beschrdnken. Vorranging sollen bei der Siedlungsentwicklung Potenziale
wie beispielsweise Brach- oder Konversionsflachen genutzt werden, um die Flacheninanspruchnahme
zu reduzieren und das 30-Hektar-Ziel des Bundes zu erreichen.?

2.2.2 Ubergeordnete Planungen — Regionalplanung

Die Regionalplanung bildet die teilrdumliche Stufe der Landesplanung auf regionaler Ebene. In Baden-
Wiirttemberg sind die Trager der Regionalplanung in zehn Regionalverbdnde, den Verband Region
Stuttgart sowie den Verband Region Rhein-Neckar unterteilt. Die Stadt Lorrach gehort hierbei dem
Regionalverband Hochrhein-Bodensee an. Die Verbande sind fir die Aufstellung und Fortschreibung
des Regionalplans der jeweiligen Region zustandig.®

Der Regionalplan Hochrhein-Bodensee aus dem Jahre 2000 ist das zentrale, planerische Instrument
zur Koordination der Raumentwicklung innerhalb der Region. Er konkretisiert die Umsetzung der Ziele
in den Regionen. So sieht dieser zum Beispiel vor, Brachflachen von aufgegebenen Gewerbe- und In-
dustriegebieten entsprechend ihrer stadtebaulichen Situation zu nutzen. Darliber hinaus sind flir eben-
diese Gebiete Wiedernutzungskonzepte zu entwickeln — bei industriellen Standorten sind insbeson-
dere Konzepte flir gewerblich-industrielle und Dienstleistungsnutzungen zu erarbeiten. Dies soll dem
Leitgedanken der sparsamen Bodennutzung dienen.”

Der Regionalplan befindet sich gegenwartig in der Fortschreibung (Regionalplan 3.0). Die Verbands-
versammlung des Regionalverbands Hochrhein-Bodensee hat am 16. Mai 2023 in 6ffentlicher Sitzung
den Anhorungsentwurf zur Fortschreibung des Regionalplans Hochrhein-Bodensee ohne die Plankapi-
tel ,,Gebiete fir Rohstoffvorkommen” und ,Standorte fir regionalbedeutsame Windkraftanlagen” be-
schlossen. Zum Planungsgebiet gehdren der Landkreis Lorrach, der Landkreis Waldshut und der Land-
kreis Konstanz. Da der Regionalplan in seiner Fortschreibung jedoch noch nicht rechtswirksam ist, be-
stehen nach wie vor die Vorgaben des Regionalplans aus dem Jahre 2000.

5Vgl.: Wirtschaftsministerium Baden-Wirttemberg: Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg (LEP2002), 2002, S. 16

6 Vgl.: Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wiirttemberg: Regionalplanung, aufgerufen unter https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/bauen/landes-und-regionalplanung/regionalplanung/ (28.01.2020)

7Vgl.: Regionalverband Hochrhein-Bodensee: Regionalplan 2000 — Region Hochrhein-Bodensee, 1998, S 32 f.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.5



VU Gebiet Lauffenmiihle

Raumnutzungskarte Regionalplan 2000 Region Hochrhein-Bodensee
Quelle: Regionalplan 2000 Region Hochrhein-Bodensee, 1998, Waldshut-Tingen .

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.6



VU Gebiet Lauffenmiihle

2.2.3 Bauleitplanung

Fldchennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan stellt die beabsichtigte, sowie die tatsachliche
Nutzung der Flachen in ihren Grundziigen dar.

= \!

oL A 7

Ausschnitt Flichennutzungsplan 2022 Stadt Lérrach
Quelle: Stadt Lérrach / Bearbeitung © FIRUmbH, 2020.

\
A5 1
= = = Abgegrenztes
Untersuchungsgebiet

Der Geltungsbereich des Untersuchungsgebiets ist im zugehorigen Flachennutzungsplan der Stadt
Lorrach Uberwiegend als Gewerbeflache dargestellt. Im 6stlichen Randbereich grenzen vereinzelt
(Uberwiegend unbebaute) Wohnbauflachen sowie im nordéstlichen ,Zipfel” des Geltungsbereiches
mischgenutzte Flichen an. Die Uberschneidung der gewerblichen und wohnbaulichen Nutzungen re-
sultiert aus unterschiedlichen Planverfahren zur Fortschreibung des Flachennutzungsplans der Stadt
Lorrach. Im Rahmen eines Erorterungstermins am 11.12.2018 wurde —in Anlehnung an die Fortschrei-
bung des Gewerbeflachenentwicklungskonzeptes — fiir den Untersuchungsraum Lauffenmihle die
Darstellung "gewerbliche Bauflache" als zukiinftige Art der baulichen Nutzung vereinbart. Westlich an-
grenzend tangieren dariiber hinaus sowohl Sonderflachen mit ,sportlichen Zwecken dienenden Ge-
bdude und Einrichtungen” sowie im weiteren slidwestlichen Verlauf anteilige Griin- und Freiflachen,
die als bestehender Landschaftspark gekennzeichnet sind.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.7



VU Gebiet Lauffenmiihle

Bebauungsplan

Ein Bebauungsplan, welcher das Areal der Lauffenmiihle umfasst, existiert derzeit nicht. Das be-
troffene Gebiet gilt daher aktuell planungsrechtlich als unbeplanter Innenbereich, in dem neue Vorha-
ben nach § 34 Absatz 2 BauGB zu beurteilen sind. Die groReren, unbebauten Flachen im Osten des
Areals gelten dagegen derzeit als AuRenbereich im Innenbereich, weshalb neue Vorhaben hier nach §
35 BauGB zu beurteilen sind.

In planerischer Hinsicht ist dies vor dem Hintergrund der generellen Knappheit von Gewerbeflachen,
insbesondere fiir das produzierende Gewerbe sowie angesichts der nutzungsrechtlichen Unsicherhei-
ten, welche sich aus der nicht existenten formlichen Festsetzung ergeben, unbefriedigend. Ebenfalls
gilt dies fir die jetzt als AuBenbereich im Innenbereich deklarierten Flachen.

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat der Stadt Lérrach am 24.07.2018 die Aufstellung des
Bebauungsplans , Areal Lauffenmiihle” sowie damit einhergehende 6rtliche Bauvorschriften beschlos-

sen. Der bauleitplanerisch-rechtliche Entwicklungsprozess befindet sich somit im Gange.

)7, @2 Ve TRt S KO e
/NP )',«m..}*(\@_" D7\ (\Q Q AOAX .
Geltungsbereich in Aufstellung befindlicher Bebauungsplan , Areal Lauffenmiihle”

Quelle: Stadt Lorrach

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.8



VU Gebiet Lauffenmiihle

Der aufzustellende Bebauungsplan soll nachfolgende Planungsziele verfolgen:

- Sicherung der Bestandsnutzungen

- Sicherung der noch ungenutzten Flachen insbesondere fiir das produzierende Gewerbe so-
wie einen Ubergangsbereich zu den bestehenden Wohngebieten zur geordneten Entwicklung
sowie

- Bewadltigung von etwaigen sonstigen Konflikten zwischen den Nutzungen im Geltungsbereich
und

- Entwicklung der bisherigen AuRenbereichsflachen.

Das begonnene Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ruht bis zum Abschluss der vorberei-
tenden Untersuchungen und wird dann auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse fortgefiihrt bzw. an-
gepasst.

Zwei bestehende Bebauungsplane werden von dem aufzustellenden Bebauungsplan tGberlagert. Zum
einen der Bebauungsplan 205/07 ,Hellberg-Rainmatten-Feldle” vom 12.06.1953. Dieser erfullt aller-
dings nicht die inhaltlichen Voraussetzungen, um als qualifizierter Bebauungsplan zu gelten. Zum an-
deren existiert der Bebauungsplan 203/07 ,Hofmatt” vom 13.04.1967. Dieser stellt eine planungs-
rechtliche Nachvollziehung einer bereits erfolgten Spielplatzverlagerung dar.®

P e

Abgegrenztes
Untersuchungsgebiet

In Aufstellung
Qualifizierter B-Plan
Einfacher B-Plan

Ubersicht umgebende Bebauungsplidne
Stand: 2020.
Quelle: Geoportal Stadt Lérrach / Bearbeitung FIRUmbH, 2020.

8 Vgl.: Stadt Lorrach: Beschlussvorlage, 2018.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.9



VU Gebiet Lauffenmiihle

2.2.4 Weitere tangierende Fachplanungen und Konzepte

Leitbild Lérrach 2020

Das ,Leitbild Lorrach 2020 definiert fir unterschiedliche stadtbezogene Themenfelder festgelegte
Entwicklungsziele, die als Grundlage des lokalen Handelns dienen sollen. Fiir den im Rahmen der VU
tangierenden Themenbereich ,Wirtschaftsstandort und Tourismus” (hierbei vordergriindige Konzent-
ration auf den Bereich Wirtschaftsstandort) wurden folgende Ubergeordnete Rahmen- und Entwick-
lungsziele festgelegt:

Rahmenziel ,Gestaltung einer auf die Zukunft ausgerichteten Wirtschaftsstruktur zur Schaffung und
Sicherung von Beschaftigung”

- Intensive Kontakte zwischen Unternehmen und Verwaltung pflegen, um gemeinsam beste-
hende Arbeitsplatze zu sichern

- Weiterentwicklung des Innocel als Standortférderung fiir Unternehmen

- Optimierung des Angebots fiir expandierende und ansiedlungsinteressierte Unternehmen
durch aktives Flachenmanagement

- Aus- und Weiterbildungsangebote férdern, Kooperationen férdern, DHBW einbeziehen®

Gewerbefldchenentwicklungskonzept

Das Gewerbeflachenentwicklungskonzept (GFEK) dient der Aufgabe, den voraussichtlichen Bedarf an
gewerblichen Bauflachen bis zum Jahr 2030 zu bestimmen und mogliche Potenziale zur Deckung dieses
Bedarfs zu analysieren. Das Konzept stellt Anforderungen an eine zukunftsorientierte Gewerbeflachen-
politik. Hierbei wird flr die kommunale Wirtschaftsforderung die Verfligbarkeit von voll erschlossenen
und planungsrechtlich gesicherten Gewerbe- und Mischgebietsflachen fiir innerstadtische Betriebs-
verlagerung und potenzielle Neuansiedlungen vorausgesetzt. Darliber hinaus soll durch eine zukunfts-
orientierte Gewerbeflachenpolitik nicht nur ein ausreichendes Flachenpotenzial bereitgestellt, son-
dern auch eine qualitative und vor allem standortbezogene Differenzierung des Flachenangebots vor-
genommen werden, um auf spezifizierte Standortanforderungen diverser Nutzergruppen reagieren zu
kénnen.

Laut eines Sachstandsberichts zum Thema Flachenmanagement der Stadt Lérrach aus dem Jahre 2016
— welcher wiederum im GFEK aufgegriffen wird — geht hervor, dass noch lediglich 6 ha Gewerbeflache
als vorhandene Reservefldche im Flachennutzungsplan vorhanden sind — davon 4,7 ha im Lauffen-
mihle-Areal. ! Es handelt sich hierbei um Bereiche, welche urspriinglich als Erweiterungsflachen fiir
die benachbarten Betriebe angedacht waren. Da diese Flachen zum Gesamtareal der Lauffenmihle
zahlen'?, sind diese bereits in den Untersuchungsraum inkludiert. Das Gewerbeflichenentwicklungs-
konzept sieht fir die Flachen als Nutzungsperspektive vor, die industrielle Nutzung und den Bestand
zu sichern, den Bestand weiterzuentwickeln und die betriebsgebundenen Reserveflachen als Abstand
zur Wohnbebauung beizubehalten. Hierzu bedarf es der bereits zuvor aufgefiihrten planungsrechtli-
chen Sicherung der fortfiihrenden gewerblichen Nutzung an diesem Standort.

9Vgl.: Leitbild Lérrach 2020, S.6.

10 Vgl.: WFL Wirtschaftsférderung Lérrach GmbH: Fortschreibung des Gewerbeflachenentwicklungskonzeptes fir die Stadt Lérrach, 2017, S.
7f.

1 vgl.: WFL Wirtschaftsférderung Lorrach GmbH: Fortschreibung des Gewerbefldchenentwicklungskonzeptes fir die Stadt Lérrach, 2017, S.
65

12ygl.: ebenda, S. 87

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 10
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Integriertes Stadt- und Mobilitdtsentwicklungskonzept (ISEK)

Als Grundlage des Flachennutzungsplans sowie zur Sicherung der stadtebaulichen Qualitat wird das

ISEK auf gesamtstadtischer Ebene gegenwartig herangezogen. Das Lauffenmiihle-Areal Gbernimmt da-

bei eine Schlisselrolle, da es mit einem hohen Entwicklungspotenzial zentrale Elemente der Stadtent-

wicklung vereint. Die planerische Ausrichtung fokussiert sich auf die Schaffung eines integrierten, kli-

maneutralen und arbeitsplatzintensiven Produktions- und Gewerbestandorts. Folglich ist es eines von

acht Schlisselprojekten der Stadt Lorrach.

Unter dem Leitbild "Produktives Lérrach" werden im ISEK folgende Schwerpunkte gesetzt:

Priorisierung des Erhalts und Sicherung von arbeitsplatzintensiven Standorten: Das Ziel ist,
zentrale Gewerbeflachen wie die Lauffenmiihle zu erhalten und zu revitalisieren. Hierbei soll
arbeitsplatzintensive Nutzung geférdert und wohnortnahe Beschaftigung gestarkt werden, um
belebte und gemischt genutzte Stadtquartiere zu schaffen.

Sicherung und Angebot von Flachen fir Produktion und Handwerk: Eine Schliisselmalnahme
ist die Bereitstellung von Flachen fiir produzierendes Gewerbe und Handwerk, um sowohl
kleine als auch mittelstéandische Unternehmen in Lorrach zu halten und deren Rolle im stadti-
schen Wirtschaftsgefiige zu sichern.

Verbesserung des stadtischen Erscheinungsbildes und der Aufenthaltsqualitat: Gewerblich ge-
nutzte, stark versiegelte Stadtrdume wie das Lauffenmiihle-Areal sollen durch eine erhéhte
Durchgriinung und Forderung der Biodiversitat aufgewertet werden. Dies tragt zur Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualitdt und des Stadtbildes bei.

Attraktivitatssteigerung von Gewerbegebieten: Das ISEK sieht auch MaRnahmen zur Attrakti-
vitatssteigerung in Gewerbegebieten vor, etwa durch die Einrichtung von kleinmaRstablichen
gastronomischen Angeboten oder Treffpunkten. Solche Ergdanzungen kdonnen das Lauffen-
miihle-Areal zu einem lebendigen, funktionalen und sozialen Zentrum machen, ohne das be-
stehende Gewerbegebiet zu beeintrachtigen.

Die strategische Neuausrichtung der Lauffenmiihle verfolgt das Ziel, das erste klimaneutrale Gewerbe-

gebiet in Holzbauweise in Deutschland zu entwickeln, der die Stadtentwicklung Lérrachs entscheidend

pragen wird.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 11
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Das ISEK definiert hierbei acht Schllsselprojekte, hierunter auch die Nachnutzung des Lauffenmuhle-
Areals mit nachfolgend dargestellten Handlungsfeldern:
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Auszug Integriertes Stad- und Mobilitatsentwicklungskonzept (ISEK) der Stadt Lorrach

Quelle: Stadt Lorrach

Bearbeitung: FIRU mbH
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Stddtebaulicher Rahmenplan Lauffenmiihle

Der stadtebauliche Rahmenplan Lauffenmihle wurde 2018/19 erstellt, als der Textilbetrieb noch exis-
tierte und das Ziel von dessen Erhalt noch prioritar war (s. 2.2.3 Bauleitplanung = Bebauungsplan).

Mit der Einstellung des Betriebs und dem Kauf der Flachen durch die Stadt Lorrach hat sich die Aufgabe
dahingehend gewandelt, wirtschafts- und standortpolitisch ein neues Kapitel aufzuschlagen und ent-
sprechend Gewerbeflachen zu entwickeln, die ein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Profil aufwei-
sen. Dies steht auch im Zusammenhang mit dem nun klar ersichtlichen Ende der Textilindustrie als
Schlisselindustrie im Wiesental, bei dem die Insolvenz der Lauffenmiihle eine Art Schlusspunkt in einer
ganzen Reihe von Unternehmensaufgaben und —verkleinerungen in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten darstellte.

Entsprechend hat der Gemeinderat der Stadt Lorrach im Marz 2021 einen Grundsatzbeschluss herbei-
gefiihrt, dass bei der Entwicklung des Gewerbegebietes auf den ehemaligen Flachen der Lauffenmiihle
die Klimaneutralitat als Leitidee zu Grunde gelegt werden und der Einsatz von Holz, das Recyceln vor-
handener Baustoffe, die Verwendung von Sonnen- und Wasserenergie berticksichtigt werden. Die Ver-
waltung ist hier beauftragt, Chancen und Risiken dieses Ansatzes zu prifen.

Das gebietsbezogene integrierte stadtebauliche Entwicklungskonzept fiir das angestrebte Sanierungs-
gebiet, das auf Basis der noch abzuschlieBenden Grundlagenermittlung erarbeitet wird, wird dieses
programmatische Setzung als erstes , klimaneutrales Gewerbegebiet” in Holzbauweise stark beriick-
sichtigen.

2.3  Nutzungen im Untersuchungsgebiet sowie im angrenzenden Umfeld

Die vorhandenen Nutzungen werden betrachtet, um Vorgaben fir kiinftige Entwicklungen und Be-
standserhaltungen zu ermitteln. Des Weiteren werden die Nutzungen im Umfeld des Untersuchungs-
gebietes untersucht, um festzustellen, ob Konflikte mit Nachbarschaften zu befiirchten sind.

Nutzungen im Untersuchungsgebiet

Das abgegrenzte Untersuchungsgebiet ist Giberwiegend durch gewerbliche und groRflachige Nutzun-
gen gepragt. Hierbei nehmen die Flachenanteile des ehemaligen Textilunternehmens ,Lauffenmihle”
den Hauptbestandteil der gewerblich genutzten Flachen ein und bilden zugleich das vordergriindige
Entwicklungspotential einer zukiinftigen Nachnutzung. Die Dominanz dieser groRflachigen Nutzung
tragt zur gewerblich wahrnehmbaren Gebietscharakterisierung bei. Stidlich ist ein Autohaus angesie-
delt, im nordostlichen , Zipfel“ sind punktuell gewerbliche Dienstleistungen sowie mischgenutzte Ge-
baudestrukturen vorzufinden. Der westliche Teilbereich des Untersuchungsgebietes ist gepragt durch
Sonderbaufliachen des Messegeldndes sowie des angrenzenden S-Bahnhalts , Lorrach Haagen/Messe”
und des nordwestlich vorhandenen Recyclinghofs. Punktuell sind im westlichen Teilbereich wohnbau-
liche Nutzungen vorzufinden, die Bestandsschutz geniel3en.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 13
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8 [ sondemutzung S-Bahnhalt
1

k 1 Ml Wohnbaul. Nutzung

| ]:| Gastronom. Nutzung (Kiosk)

Vorhandene Nutzungen im Untersuchungsgebiet
©FIRUmMbH, 2020.

Nutzungen im angrenzenden Umfeld

Die direkte stidliche Nachbarschaft zum Plangebiet wird tiberwiegend durch wohnbauliche Nutzungen
gepragt. Diese ist im Osten und Siid-Osten leicht verdichtet, lockert sich in stdlicher Richtung etwas
auf. Die Bebauungsstruktur innerhalb der nordwestlich angrenzenden gemischten Bauflachen (M)
zeigt ebenfalls Verdichtungen auf. Westlich grenzen weitere Teilflichen des Sondergebietes mit Hotel-
und Sportressortnutzungen sowie die als Landschaftspark gekennzeichneten Freiflachen mit gastrono-
mischen Einrichtungen ,,Im Gritt” an. Nordlich des Untersuchungsgebietes besteht eine stadtebauli-
che Zasur, die durch parallel verlaufende Bahntrassen, die Verkehrsflachen der B 317 sowie des Fliel3-
gewassers , Wiese” die Stadtteile Haagen und Brombach raumlich trennen.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 14
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2.4 Bebauungsstruktur sowie Stadt- und Landschaftsbild

Bebauungsstruktur im Untersuchungsgebiet

Die Bebauungsstruktur ist aufgrund der tiberwiegend gewerblich dominierenden Bauformen und Ge-
bdudenutzungen als heterogen zu bezeichnen sowie durch punktuell aufgelockerte Baustrukturen cha-
rakterisiert. Die Hallenstrukturen der Lauffenmihle stellen hierbei die flaichenintensivsten Gebaude-
bestande dar.

Ansichten Werksgelande Lauffenmiihle — Vorhandene Bausubstanzen (Auswah)
O©OFIRUmMbH, 2020.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 15
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Autohaus / siidliches Untersuchungsgebiet S-Bahnhalt , Lérrach Haagen/Messe” /
©OFIRUmbH, 2020. nordliches Untersuchungsgebiet
©FIRUmMbH, 2020.

Recyclinghof / westliches Untersuchungsgebiet Mischnutzungen / nordéstliches Untersuchungsgebiet
©OFIRUmMbH, 2020. ©FIRUmMbH, 2020.

Freiflichen / siidwestliches Untersuchungsgebiet Mischnutzungen / nordéstliches Untersuchungsgebiet
©OFIRUmMbH, 2020. ©OFIRUmMbH, 2020.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 16
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Bebauungsstruktur im Umfeld

Das nahegelegene und abgegrenzte
Wohngebiet des nordostlich angrenzen-
den Ortsteils Haagen wird im Norden und
Osten durch den Fluss ,,Neuer Teich” und
im Stden durch den Fluss , Wiese” einge-
grenzt und kann vor diesem Hintergrund
als ,Insellage” charakterisiert werden. Im
Westen entfaltet die Eisenbahnstralle als
HauptverkehrsstraRe eine Zasurwirkung
und begrenzt somit das Wohngebiet aus

dieser Richtung.
Ubersichtsplan Beschreibung

Das Gebiet weist eine relativ dichte Be- _ ; »Bebauungsstruktur im Umfeld“
bauungsstruktur sowie eine hohe Durch- JF ©F RUMbIead

mischung bezlglich der Bautypologien auf. Entlang der SammelstraRe , StockmattenstralRe” sind so-
wohl Einzelhduser, Doppelhaushalften sowie Mehrfamilienhduser mit einer Geschossigkeit von zwei
bis vier Vollgeschossen vorzufinden. Dariliber hinaus treten in einem kleinen Bereich des Gebiets rei-

henhausahnliche Strukturen auf.

StraBenansicht StéckmattenstralRe StraBenansicht SimitzstraBe
OFIRUmbH, 2020. OFIRUmbH, 2020.

Reihenhausstrukturen Stockmattenstrale Doppelhausstrukturen / StraBenansicht HochkopfstraBe
O©OFIRUmMbH, 2020. ©OFIRUmMbH, 2020.
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Nordwestlich des Untersuchungsgebie-
tes sind gewerblich und sonderbaulich )
(groRflachiger Einzelhandel) genutzte B
Flachen entlang der IndustriestraBe an- :
gesiedelt. Das Gebiet wird nordlich vom

Kanal ,Neuer Teich” begrenzt. Im Osten
entfaltet die EisenbahnstraRe die gleiche
Zasurwirkung, wie es auch im vorherge-
nannten Wohngebiet der Fall ist. Im Su-
den des Gebiets flieRt die ,Wiese”. West-
lich wird die beschrieben Flache vom Zu-

. . Ubersichtsplan Beschreibun,
bringerteil der B 317 begrenzt, welcher P .

) ) »Bebauungsstruktur im Umfeld“
den Verkehr auf die A 98 leitet. r / ©FIRUmMbH, 2020.

Die Bebauungsstruktur in diesem Bereich ist (iberwiegend gepragt von einem groflachigen Einzelhan-
del sowie von mehreren Fachgeschaften und Dienstleistungseinrichtungen. Darliber hinaus befindet

sich in diesem Bereich ein mittlerweile umgenutztes Industrieareal einer ehemaligen Spinnerei, wel-
ches verschiedene (medizinische) Einrichtungen, Unternehmen, Dienstleister und Gastronomiebe-
triebe unter einem Dach, beziehungsweise auf einem Geldnde vereint.

GroRBflichiger Einzelhandel IndustriestraRRe Rehazentrum Loérrach/Haagen IndustriestralRe
©FIRUmMbH, 2020. ©FIRUmMbH, 2020.

StraBenansicht Industriestralle Fach- und Dienstleistungseinrichtungen IndustriestraBBe
O©FIRUmMbH, 2020. O©OFIRUmMbH, 2020.
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Studwestlich des Gebiets der vorbereiten-
den Untersuchung — begrenzt durch das
Messegeldande im Norden und die Eisen-
bahnstralRe im Westen — liegt der Gritt-
park mit angrenzendem Hotel und Sport-
resort. Der Grittpark ist Bestandteil des-
Landschaftsschutzgebiets , Im Gritt” und
wird im Stiden von der Wilhelm-Schopflin
Strale und der Lorracher Stralle be-
grenzt. Auf dem beschriebenen Geldnde
finden sich beziglich der Gebadudetypolo-

gien einzelne, wenige Punktbebauungen, UbersichtsianBRseiireibaig
O »Bebauungsstruktur im Umfeld“

sowie mehrere Kleingartenanlagen und OrkUmb R

ein circa 13,5 ha groRRe Eventlocation mit
Sporthotel wieder.

Die Einzelbebauungen kénnen lberwiegend der Wohnnutzung und gastronomischen Einrichtungen-
zugeordnet werden. Im sudlichen Bereich sind Reihenhausstrukturen vorzufinden. Dariiber hinaus sind
vordergrindig Freizeit-, Sport- und Erholungsnutzungen vorzufinden.

s S WY il
Sportresort / Hotelnutzung Gastronomische Einrichtung
©FIRUmMbH, 2020. ©FIRUmbH, 2020.

Reihenhausstrukturen Wilhelm-Schépflin-StraRe Kleingartenanlage
O©FIRUmMbH, 2020. ©OFIRUmMbH, 2020.
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Sudlich sowie im weiteren Fortgang siid-
Ostlich verlaufend grenzen vordergriindig
Wohn- und Mischnutzungen des Ortsteils
Brombach an. Die wohnbaulichen Nut-
zungen zeigen eine heterogene Bebau-
ungsstruktur auf, die Gberwiegend durch
Einfamilienhduser,  Doppelhaushalften
sowie Mehrfamilienhausstrukturen cha-
rakterisiert sind. Entlang der jeweiligen
ZubringerstraRen doppelseitig punktuelle
und aufgelockerte Reihenbebauungen

Ubersichtsplan Beschreibung

stadtebaulich zu identifizieren. Zeilen-  Bebauungsstruktur im Umfeld*

und Punktbebauungen sind ebenfalls — :' ©FIRUmbH, 2020,
vordergrindig im Bereich der Mehrfami- ‘

lienhausstrukturen — vorzufinden.

Entlang der zentral erschlieRenden Lorracher StralSe sind neben dem Brombacher Friedhof, gewerbli-
che und dienstleistungsbezogene Einrichtungen sowie Mehrfamilienhausstrukturen vorzufinden, die
die mischgenutzte Typisierung begriinden. Ebenfalls ldsst sich in diesem baulich-rdumlich begrenzten
Bereich eine hohere Bebauungsdichte als in den riickwartig gelegenen ErschlieBungsstralien erkennen.

StraBenansicht Lorracher Stralle Mehrfamilienhausstrukturen HofmattstraBe
OFIRUmbH, 2020. ©OFIRUmMbH, 2020.

Einfamilienhausstrukturen KaferholzstraRe Einzelhandelseinrichtung Hofmattstralle
©FIRUmMbH, 2020. ©FIRUmbH, 2020.
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2.5 Eigentumsverhaltnisse

Die nachfolgend abgebildete Grafik verdeutlicht die jeweiligen Eigentumsverhéltnisse im Untersu-
chungsgebiet zum Stand 05/2021. Hierbei wird ersichtlich, dass sich der Uberwiegende Anteil der
Grundsticke im Bereich des Untersuchungsgebietes im Besitz der 6ffentlichen Hand befindet.

offentliche Hand - Stadt Lorrach

offentliche Hand - andere

- Privat - eine Person
I

Privat - mehrere Personen

Privat - Gesellschaft

Stadt Lorrach .

| FB Stadtentwicklung und Stadtplanung

Projekt
Eigentumsverhdlitnisse
Lauffenmihle Brombach

Stand : 2 5.2021
MaBstab

S— b it

A% |Lorrach

Eigentumsverhiltnisse im Untersuchungsgebiet — Stand 11/2019

Quelle: Stadt Lorrach

Der ehemalige Textilbetrieb war nach Umstrukturierungen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens seit
2010 nur mehr Mieter auf dem Werksgeldnde; die Grundstiicke wurden einem der Anteilseigentiimer
Ubertragen. Dies, sowie die planungsrechtliche Situation (keine formliche Festlegung als Gewerbege-
biet, daher anfallig fiir schleichende Entwicklung vom industriell-produzierenden Charakter zum stillen
Gewerbe) veranlasste die Stadt Lorrach, im Juli 2018 als MaRnahmen zur Sicherung des produzieren-
den Gewerbes einerseits einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen und andererseits dem
Grundstickseigentiimer das Kaufinteresse mitzuteilen. Um die stadtebaulich gewlinschte Entwicklung
auch als Eigentliimerin zu unterstitzen, hat die Stadt Lorrach zunachst im Juli 2018 fiir die Flachen, die
zum damaligen Textilbetrieb gehdrten und 6stlich der EisenbahnstralSe gelegen sind, eine Satzung liber
ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB erlassen. Die Vorkaufssatzung diente der Sicherung
der Flachen fiir die gewiinschte und stadtentwicklerisch sinnvolle Nutzung im Falle eines Verkaufs.'?

Dieses besondere Vorkaufsrecht wurde zusammen mit der Einleitung der Vorbereitenden Untersu-
chungen zum Mai 2019 auf deren Untersuchungsbereich ausgeweitet. Im Januar 2020 kam schliefRlich
ein freihandiger Verkauf aller im Untersuchungsbereich befindlicher Flachen, die dem Besitzer der Fla-
chen des Textilbetriebs gehorten, zu Stande. Der Verkauf umfasste alle Flachen des Werksareals 6stlich

13 Vgl.: Stadt Lorrach: Beschlussvorlage — Betreff: Satzung Uiber ein besonderes Vorkaufsrecht — "Untersuchungsgebiet Lauffenmiihle", 2019,
S3
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der EisenbahnstraRe (rd. 8,52 ha) sowie zwei Grundstiicke westlich der EisenbahnstraRe, stdlich an-
grenzend an die Bahnlinie (0,36 ha).

Die Stadt Lorrach ist damit die groRte Grundstlickseigentliimerin im 18,3 ha grofRen Untersuchungsge-
biet. Im Nordwesten des Untersuchungsgebietes befinden sich mit Flachen des Landkreises (Recycling-
hof) und der DB Netz AG weitere Flachen im Besitz der 6ffentlichen Hand. Private Eigentliimerinnen,
sei es als Einzelperson, Gruppen oder Gesellschaften, haben zusammengenommen einen untergeord-
neten kleineren Anteil an Flachen im Untersuchungsgebiet.

2.6 Denkmalschutz

Im Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt 3 Kulturdenkmaler: zum einen die beiden Hauser der
Grundwasserbrunnen, die zur Versorgung des Textilbetriebes mit Wasser fur die Farbe- und Textilbe-
handlung dienten, zum anderen das Gebdude des Bahnhofs Lorrach Haagen/Messe. Diese Denkmaler
geniefen somit einen gesetzlichen Schutz vor Verfalschung, Beschadigung, Beeintrachtigung oder Zer-
stoérung und werden durch den Status als Denkmal dauerhaft erhalten. Bis zu einer Begehung durch
das Landesdenkmalamt im Juni 2019 galten die Gebaude des Fabrikareals noch gesamthaft als ,,Prif-
fall“ bzgl. ihrer Eigenschaft als Denkmal. Nach der Begehung des gesamten Areals konnten die Vertre-
terlnnen des Landesdenkmalamtes festhalten, dass es sich beim Fabrikareal der Lauffenmuhle in sei-
ner Gesamtheit nicht um ein Kulturdenkmal gemaf § 2 DSchG handelt, da die Gebdude mehrfach ver-
andert und umgebaut wurden; ,,es mangle ihnen an der fiir Kulturdenkmale notwendigen Originalitat
und Integritat.” Dagegen bestéatigt wurde die Denkmaleigenschaft fiir die beiden Brunnenhauser; die
herausgehobene Gestaltung dieser Zweckbauten ,,unterstreiche die Bedeutung der Wasserversorgung
flr die Textilindustrie.”
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Verortung Kulturdenkméler im Untersuchungsgebiet — Stand 05/2021.
Quelle: Stadt Lérrach
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2.7 Bausubstanzielle Bestandsbewertung , Lauffenmiihle”

Fiir das 9,0 ha grolle Kerngelande des Untersuchungsgebietes, das ehemalige Werksareal des Textil-
betriebes Ostlich der Eisenbahnstralle sowie die Grundstiicke um das ehemalige Werksleiterhaus west-
lich der EisenbahnstralRe, wurde vorgangig zum Kauf ein Wertermittlungsgutachten erstellt, in dem
auch ein Bodengutachten bzgl. Belastungen eingeflossen ist, welches seinerseits auf einer historischen
Untersuchung der industriellen Nutzung am Ort sowie der Luftbildauswertung bzgl. Kampfmittel, als
auch einer orientierenden Untersuchung mit 19 Probebohrungen basiert. In der Summe stellte das
Wertermittlungs- und Bodengutachten vom Frihjahr 2019 fest, dass die bauliche Substanz auf den
bezeichneten Flachen den Grofiteil ihrer prognostizierten Gesamtnutzungsdauer bereits hinter sich
hat; in den meisten Fallen stellen sich grundsatzliche Fragen zu Erhalt oder Abriss.

Im Rahmen der vorliegenden VU sollte fiir einen ersten Uberblick die Gebdudesubstanz der bestehen-
den Bebauungsstrukturen der Lauffenmiihle hinsichtlich Sanierungsbedirftigkeit sowie Nachnut-
zungsmoglichkeit vertiefend untersucht werden. Hierzu erfolgten am 19.03.2020 sowie am 10.06.2020
dementsprechende Bestandsaufnahmen und —untersuchungen.

In einem zweiten Schritt wurden Anfang 2021 vertiefende Untersuchungen zur Schadstoffbelastung
der Gebadudesubstanz beauftragt, deren Ziel die Planung und Umsetzung der Dekontaminierung der
Bausubstanz ist sowie die Planung des Abbruchs der Gebadude, deren Erhalt im weiteren Verlauf nicht
erscheint. Sie wird flankiert von Untersuchungen zur Statik einzelner Gebadudeteile, zu Geb&dudebri-
tern und zum Bodenaufbau. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen (HPC Studie Phase Il orientierende
Bausubstanzanalyse) liegen nach entsprechender Durchfiihrung vor.
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271 Ergebnisse der Untersuchungen im Rahmen der VU / Gebdudepisse

Das Ergebnis der Begehungen vom Sommer 2020 mit Kenndaten, Bewertung des Potentials, Gesamt-
einschatzung sowie einer Empfehlung zum weiteren Umgang mit den jeweiligen Gebaudeteilen ist im
Rahmen einzelner ,Gebdudepasse” erfasst und bewertet worden (s. Anhang).

Die Gliederung, Bezeichnung und Nummerierung der Gebaudeteile bzw. Gebdudebereiche orientiert
sich an der ehemaligen Nutzung. Die zu empfehlenden Mallnahmen fir den kiinftigen Umgang mit der
bestehenden Gebaudesubstanz der Lauffenmihle kénnen zusammenfassend nachfolgender Grafik
entnommen werden:

Zusammenfassende Ubersicht — Empfohlener Umgang mit Gebaudesubstanz Lauffenmiihle
© Harald Lang, 2020.
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Die Empfehlungen sind als erste Einschatzung zum Stand Sommer 2020 zu verstehen. Auf Basis der
durchgefiihrten HPC-Studie — mit Beschluss vom Gemeinderat 13.04.2022 sowie darauffolgender Ak-
tualisierung vom 04.05.2023 - ergaben sich nachfolgend dargestellte konkretisierte Ergebnisse:

##ZErhalt

O

Pruffall
¥#ZRickbau

Neuer Stand 17.03.2023

Auszug HPC-Studie Phase Il Orientierende Bausubstanzerkundung
Quelle: Stadt Lérrach
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2.7.2 Gebdudeteile mit Empfehlung ,,Abbruch”

02 Ostbau, 05 Westbau, 04 Schlosserei, 03 Kesselhaus, 06 Lager, 07 Staplergarage, 08 Chemikalien-
lager, 18 Lager, 09 Kleinverkauf, 10 Versammlungsraum, 16 Trafogebdude, 22 Abwasserneutralisa-
tion, 23 Labor

Der grofSte Teil der Gebdude wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und ist aktuell in einem sehr
schlechten Allgemeinzustand. Dies betrifft insbesondere die groRflachigen ehemaligen Produktionsbe-
reiche ,Westbau” und , Ostbau”. Die auf den ersten Blick sehr schone alte Industriearchitektur mit
Stahl- bzw. Gussstiitzen und Sheddachern hat leider sehr viele gravierende Mangel und Unterhaltungs-
rickstande. An vielen Stellen gibt es Wassereintritt durch undichte Dacher und dadurch Folgeschaden
an fast allen Bauteilen.

Eine Warmedammung der Gebaudehille ist nicht erkennbar bzw. vorhanden. Installationen und Inf-
rastruktur fir Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kommunikation etc.) sind nicht nutzbar
bzw. vorhanden.

Aus Sicht des Brandschutzes gibt es wesentliche Mangel. Diese sind u. a.:
- fehlende brandschutztechnische Abtrennung;
- fehlende resp. unzureichende Rettungswege
- Rettungswegilberschreitungen in verschiedensten Bereichen

- fehlende oder unzureichende brandschutztechnische Infrastruktur in Form von Brandmelde-
anlage, Flucht- und Rettungswegzeichen, Rauch- und Warmabziigen, Sicherheitsbeleuchtung,
Sprinkleranlage etc. in Verbindungen mit sehr groflen Brandabschnitten

- Tragkonstruktion ohne Feuerwiderstand

- sehr groRe zusammenhangende brennbare Dachflachen welche in offener Verbindung zur
Nutzung stehen

- Schlechter Allgemeinzustand des Geb&dudes (Dach, Wande, Tragwerk etc., der Gebdudetechnik
(z.B. Elektroanlagen) und der vorhandenen brandschutz-technischen Infrastruktur

Bei einer moglichen Instandsetzung / Sanierung der vorhandenen Geb&dude und einer Umnutzung fur
Gewerbezwecke ist die Gebaudestatik zu untersuchen und nachzuweisen bzw. zu ertiichtigen. Auf-
grund der Eindricke bei den Begehungen wird der mogliche Aufwand fir die Erhaltung des Tragwerks
(Bestandsuntersuchungen und Nachweise der vorhandenen Tragwerke und Griindungen) extrem hoch
sein oder ist aufgrund der aktuell geltenden Anforderungen und Normen nicht moglich. Eine Erhaltung
und Ertlchtigung der alten Bausubstanz ist unter sehr groBem Aufwand nur dann moglich, wenn es
fir die gesamten Gebdudebereiche ,,Ostbau” bzw. ,,Westbau” eine libergreifende Komplettplanung
gdbe. Damit verbunden ware die Erstellung eines lGbergeordneten Brandschutzkonzeptes sowie Er-
tlchtigungsmaRnahmen betreffend Anpassung des Tragwerks, Verringerung der Brandabschnitts-
groRe und Instandsetzung der brandschutztechnischen Infrastruktur. Davon ist zunachst nicht auszu-
gehen, da beabsichtigt ist, dass die Flachen auch aufgeteilt vermarktet werden. Die Gebdudebereiche
,Ostbau” bzw. ,Westbau“ sind eingeschossig. Bei einem Abbruch und Neubau kénnen diese Grund-
stiicksflachen besser bzw. hoher ausgenutzt werden. Flir mogliche gewerbliche Folgenutzungen gibt
es aktuell nicht ausreichend Stellplatze auf dem Grundstiick.
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Zusammenfassende Empfehlung:

Unter Beriicksichtigung der vorgenannten Grinde wird aus wirtschaftlicher und technischer Sicht ein
Abbruch der Gebdaude empfohlen.

Die dadurch hinzugewonnenen Grundstiicksflachen kénnen dann mit einer neuen Bebauung tberplant
werden. In diesem Zuge kdnnen positive Faktoren berlicksichtigt werden wie z. B.

- Flexible Nutzung, Planung und Grundstiicksaufteilung
- Umsetzung der MaBnahmen in einem technisch aktuellen Neubaustandard
- Mogliche Grundstiicksteilungen im Hinblick auf Vermarktung

- Ausreichend Stellplatze und Wege / Zufahrten

2.7.3 Gebaudeteile mit Empfehlung , Instandsetzung erwagen”

01 Lagerhalle/Logistik, 11 Lager AuRenbereich, 13 Elektrowerkstatt, 14 Werkstatt/Biiro, 15 Verwal-
tung, 17 Schlosserei

Ein Teil der Gebdude stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts, Erweiterungen sowie die Lagerhalle 01
wurden zwischen 1950 und 1980 gebaut. Einzelne Gebdude oder Gebaudeteile sind aktuell vermietet
14 + 17 (Metallbaubetrieb/Schlosserei). Der Allgemeinzustand / Unterhaltungszustand ist meistens als
mittel einzustufen.

Eine Warmedammung der Gebaudehiille ist nicht erkennbar bzw. vorhanden. Installationen und Inf-
rastruktur fir Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kommunikation etc.) sind vorhanden.
Aus Sicht des Brandschutzes ist eine Folgenutzung der Gebdude in den meisten Fillen nach einer Uber-
prifung des Bestands und Antragen bzw. Brandschutzkonzepten fiir eine neue Nutzung moglich.

Eine mogliche Instandsetzung / Sanierung der betreffenden Geb&dude und eine Weiter- bzw. Umnut-
zung fur Gewerbezwecke ist in Abhangigkeit zur Nachfrage denkbar und zu empfehlen. Der Moderni-
sierungs- und Anpassungsaufwand ergibt sich vor allem aus der neuen Nutzung.

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S.27



VU Gebiet Lauffenmiihle

2.8 ErschlieBung und Verkehrssituation

2.8.1 Motorisierter Individualverkehr

Das Gebiet der vorbereitenden Untersuchung ist flir den motorisierten Individualverkehr gut erschlos-
sen und verfligt Gber eine gute lokale Anbindung. Die EisenbahnstraRe, welche in einer Nord-Siid-Rich-
tung verlauft, ist eine der HauptverkehrsstraBen der Stadt Lorrach und leitet im Sliden auf die Lorra-
cher Stralle weiter. Sie fungiert aulRerdem als ZubringerstralSe fiir die unmittelbar am Plangebiet ver-
laufende Bundestralle ,,B317“, welche wiederum eine Anbindung an die Bundesautobahn ,A98“ ge-
wabhrleistet. Trotz des erhohten Verkehrsaufkommens der EisenbahnstralRe gibt es lediglich eine bar-
rierefreie Querung im sidlichen Bereich in Form eines Zebrastreifens.

Die StraRe ,, Beim Bahnhof Haagen” miindet als AnliegerstralRe in die Stral3e ,Beim Haagensteg”, wel-
che als SammelstraRe fiir die EisenbahnstralRe fungiert. Zusammen erschlieSen sie den nordwestlichen
Teil des Untersuchungsgebietes.

Die AnliegerstraBen , FeerstraBe” und , Hofmattstrale” erschlieRen den siidlichen, als auch den 0stli-
chen Bereich des Gebiets der vorbereitenden Untersuchung und miinden ihrerseits in die Lorracher
Stralle — eine weitere Hauptstralle, welche in die Kernstadt Lorrachs flihrt und spater in die Bromba-
cher Stral3e tbergeht.

Das Areal Lauffenmiihle wird durch eine eigens bestehende intern verlaufende WerksstralRe erschlos-
sen, die rund um die Gebaudestrukturen fihrt.
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Verkehrliche ErschlieBung Untersuchungsgebiet
Quelle: OpenStreetMap
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2.8.2 6PNV

Insgesamt ist die Gesamtstadt Lérrach durch sieben Stadtbuslinien sowie durch eine S-Bahnlinie er-
schlossen. In Zeiten schwacher Nachfrage stehen erganzend Anrufsammeltaxis zur Verfliigung. Regio-
nalbuslinien sichern dariber hinaus die Erreichbarkeit der nachbarorte im Kandeltal, in Richtung Hoch-
rhein sowie im Wiesental.*
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Liniennetzplan des Stadtverkehrs Lorrach

Quelle: Stadt Lérrach — OPNV-Stadtbusverkehr, aufgerufen unter https://www.loerrach.de/de/Stadt-Buergerschaft/Leben-in-Loerrach/Mo-
bilitaet-Verkehr/oePNV

Das Untersuchungsgebiet ist mit der S-Bahn-Haltestelle ,L6rrach Haagen/ Messe” und der unmittelbar
angrenzenden Bushaltestelle ,Brombach Friedhof” gut an den regionalen und 6ffentlichen Personen-
nahverkehr Lérrachs angebunden. Eine fulllaufige Erreichbarkeit ist somit gewahrleistet.

14 ygl.: Stadtverwaltung Lérrach: OPNV — Stadtbusverkehr, aufgerufen unter https://www.loerrach.de/de/Stadt-Buergerschaft/Leben-in-Lo-
errach/Mobilitaet-Verkehr/oePNV, 02.03.2020
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Die Bushaltestelle ,Brombach Friedhof” wird von den Linien 6 und 10 angefahren (siehe nachfolgende
Abbildung), wodurch eine direkte Verbindung zu den Stadtteilen Haagen, Hauingen und Stetten sowie
zur Lorracher Innenstadt, zum Hauptbahnhof und zur Schweizer Grenze besteht. Zudem fahrt von be-
sagter Bushaltestelle die Regionalbuslinie 7300, welche eine Verbindung von Basel bis Titisee-Neustadt
gewadhrleistet.

Durch die S-Bahn-Haltestelle ,Lérrach Haagen/ Messe” ist der Hauptbahnhof Lérrachs und somit die
Innenstadt mit den Linien S5 und S6 schnell erreicht. AuBerdem besteht durch diese Bahnlinien eine

direkte Zugverbindung nach Basel, Weil am Rhein sowie Zell im Wiesental.
- et ol N A= el

£
ot

OPNV-ErschlieBung des Untersuchungsgebietes
Quelle: OpenStreetMap

Die verkehrliche ErschlieBung des Untersuchungsgebietes sowohl bezogen auf den motorisierten Indi-
vidualverkehr sowie den Anschluss an den OPNV ist aufgrund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme
als deutlicher Standortvorteil hervorzuheben. Vor allem die Erreichbarkeit des OPNV — hier sowohl
Bus- als auch Schienenverkehr —ist als sehr glinstig zu beschreiben. Auch vor dem Hintergrund einer
gewerblichen Nachnutzung unterstreicht die vorhandene ErschlieBung den beschriebenen Standort-
vorteil.
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2.8.3 Fufgdnger und Radverkehr

Samtliche offentliche VerkehrsstraRen innerhalb des Untersuchungsgebietes verfligen Uber stralRen-
raumbegleitende Gehwege. Gesonderte Fulwege sind nicht vorhanden. Die vorhandenen Gehwegbe-
reiche sind grundsatzlich ausreichend breit bemessen.

Durch das Gebiet der vorbereitenden Untersuchung verlauft der , Schwarzwald-Radweg”. Dieser hat
seinen Anfang in Karlsruhe und endet in Basel. Der Abschnitt in Lorrach gehort bereits zu einem Ab-
schnitt des Streckenendes. Uber den Schwarzwald-Radweg gelangt man — ausgehend vom Untersu-
chungsbereich —zudem in wenigen Minuten in die Innenstadt sowie zum Bahnhof. Die Bahnhaltestelle
,Lorrach Haagen/ Messe” verfligt zudem Uber Fahrradstellplatze, was eine An- und Abreise mit dem
Fahrrad begiinstigt.

Qualitativ bewertend weist der 6ffentliche Raum fiir FuRgéngerinnen und Radverkehr jedoch beste-
hende Mangel in Form von teilweise fehlenden Blirgersteigen sowie unattraktiv gestalteten offentli-
chen Raumstrukturen (besonders im Bereich Bahnhof Haagen/Messe) auf. Fehlende Strukturen er-
schweren den angestrebten Umstieg vom Auto auf FuR-, Rad- und &ffentlichen Verkehr, sodass die
vorhandenen stadtebaulichen Missstande einer umfassenden Aufwertung beddirfen.

2.8.4 Ruhender Verkehr

Im nordwestlichen Teilbereich des Gebiets der vorbereitenden Untersuchung befindet sich eine groRe,
offentliche Parkflache, die als Abstellplatz fir den ruhenden Individualverkehr genutzt werden kann.
Ebenso finden sich am Bahnhofsgebaude des S-Bahnhalts 6ffentlich aufgereihte Parkplatze. Sonstige
Parkmoglichkeiten in Form von Haltbuchten sind nur im Teilbereich entlang der HofmattstraRRe vorzu-
finden.

Offentl. Stellplatzflichen Fiissler-Areal Offentl. Stellplatzflichen Bahnhof / S-Bahnhalt
©OFIRUmMbH, 2020. ©FIRUmbH, 2020.
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2.9 Offentlicher Raum, Griin- und Freiflichen, Umwelt

2.9.1 Naturrdéumliche Gegebenheiten

Innerhalb des Untersuchungsgebiets sind leichte topografische Unterschiede festzustellen. Wahrend
der westliche Teil des Gebiets auf einer Hohe von circa 297m . NN verortet ist, ist in 6stlicher Richtung
verlaufend ein Geldandeanstieg von 8 m festzustellen. Demnach liegt der 6stliche Rand des Untersu-
chungsareals auf einer Hohe von etwa 305 m . NN.

Das Werksgeldande der Lauffenmiihle GmbH ist mittig im Untersuchungsgebiet positioniert und weist
einen Héhenverlauf von 301 - 303 m u. NN.®®

Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich unter Bericksichtigung des gesamten Untersuchungsgebietes
der vorbereitenden Untersuchung nur um eine leicht bewegte Topographie handelt. Lediglich inner-
halb sowie in der Nahe des Werksgeldandes der Lauffenmihle sind vereinzelte Plateaubildungen zu
erkennen.

2.9.2 Griin- und Freifldchen

Das Untersuchungsgebiet ist aufgrund seiner gegebenen Struktur und raumlich pragenden Nutzung in
Teilen durch grol¥flachige Griin- und Freiraumstrukturen gepragt — gegeniiber der groRflachigen Ver-
siegelung bspw. der Lauffenmiihle. Ostlich angrenzend verlduft der groRflachige Landschaftspark ,Im
Gritt”.

Der 6stliche Teil des Untersuchungsgebietes weist vorhandene Brach- und Griinflachen auf. Diese sind

zum Teil unbebaut, einige Bereiche zeigen allerdings auch anthropogene Einfllisse auf. Zudem ist im
Ostteil — zwischen HofmattstralRe und dem Bach , Tannengraben” — ein Spielplatz / ,,Bolzplatz“ / mobi-
les Spielangebot lokalisiert, welcher im gesamten Untersuchungsgebiet allerdings den einzigen Frei-
raum mit Spielmdglichkeiten darstellt.

Brach- und Griinflichen im 6stlichen Teilbereich
OFIRUmbH, 2020.

Weitere Freiflachen befinden sich im Sliden des Plangebiets. In direkter Angrenzung an das Autozent-
rum sind sowohl sidlich, als auch nordlich von diesem, freie Flachenstrukturen vorhanden. Westlich
vom Autozentrum, zwischen der EisenbahnstraRe und der StraRe , Beim Haagensteg“, besteht eine

15 Vgl.: OVH SAS: Lorrach, aufgerufen unter https://de-de.topographic-map.com/maps/6jmn/L%C3%B6rrach/, 11.03.2020
g g
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weitere Grinflache, welche bereits dem Griittpark angehort, allerdings noch innerhalb des Untersu-
chungsgebiets verortet ist. Im Westen des Plangebiets lassen sich ebenfalls auf den einzelnen Grund-

stiicken fragmentierte Grin- und Freiflaichen erkennen.

Brach- und Griinflachen im siidlichen Teilbereich
©OFIRUmMbH, 2020

Der westliche Teilbereich des Untersuchungsgebietes ist durch einen geringen Bebauungs- und Ver-
siegelungsgrad gepragt. Speziell auf den Teilfachen zwischen der Eisenbahnlinie sowie der B317 sind
zusammenhangende Griin- und Freiflachen zu identifizieren.

Brach- und Griinflichen im westlichen Teilbereich
OFIRUmbH, 2020

Auch auf dem Werksgeldande der Lauffenmiihle sind vereinzelte Griinstrukturen vorzufinden. Auffallig
ist insbesondere die lppige Fassadenbegriinung der Hauptgebdude. Ganze Fassadenteile sind hier von
Pflanzenwuchs bedeckt und verleihen den Bestandgebauden somit ein einzigartiges Aussehen.

Darliber hinaus lassen sich insbesondere entlang der Bahn- und BundesstraRentrasse sowie entlang
der einzelnen Grundstiicksgrenzen flaichendeckend Straucher und Baume vorfinden. Gleiches gilt fiir
die StraRe , Beim Haagensteg”, welche von Westen aus in Richtung des Zentrums des Plangebiets ver-
|auft, sowie fir den sidlichen Teil der EisenbahnstraRe.
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2.9.3 Offentlicher Raum/ Straflenréiume

Im Folgenden wird ergdnzend zur Beschreibung der allgemeinen verkehrlichen Erschlieungssituation
auf den Zustand und die Gestaltung der 6ffentlichen StraRen, Wege und Parkplatze eingegangen.

Die EisenbahnstraRRe pragt das Untersuchungsgebiet als bestehende Nord-West Achse und verbindet
die Ortsteile Haagen und Brombach. Diese ist fiir den aufkommenden Individual- sowie OPNV-Verkehr
insgesamt in einem augenscheinlich wahrnehmbaren guten Ausbauzustand. Fir den FulRgangerver-
kehr ist beidseitig ein ausreichend breiter Blirgersteig angelegt. Ergdnzend ist bis zum Briickenanstieg
beidseitig eine Begriinung mit Baumbewuchs vorhanden.

StraBenraumgestaltung entlang der EisenbahnstraRe
©OFIRUmMbH, 2020

Parallel zur EisenbahnstraRe verlduft ostlich die FeerstraBe sowie westlich die Stralle Beim Haagens-
teeg, die den westlichen Teilbereich des Untersuchungsgebietes unterhalb der Eisenbahnlinie er-
schlief3t.

Die FeerstraRe dient vordergriindig der ErschlieBung / Umfahrung der Lauffenmiuihle. Fiir einen Durch-
gangsverkehr in das angrenzende Wohngebiet ist die bauliche Situation dementsprechend verengt,
sodass eine Durchfahrt nicht moglich ist und nur eine Gehwegverbindung besteht. Der Ausbaustan-
dard ist dementsprechend niedrig. Es gibt nur einen seitlich begleitenden Birgersteig, der aufgrund
vorhandener Schaden sanierungsbediirftig erscheint.

StraBenraumgestaltung entlang der Feerstralle FeerstraRe — Ubergang zum Wohngebiet
©OFIRUmMbH, 2020 ©OFIRUmMbH, 2020
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Die Stralle ,Beim Haagensteeg” erschlieft einerseits den westlichen Teilbereich des Untersuchungs-
gebietes bis hin zum dort ansassigen Hotel- und Sportressort und dient auch als Verbindungsstrale
zum Bahnhof / S-Bahnhalt , Lérrach Haagen/Messe“ hin. Im nérdlichen Bereich kurz vor dem Ubergang
zu den Eisenbahnlinien unterquert sie zudem die hoher gelegen verlaufende Eisenbahnstrale. Hierbei
kann augenscheinlich wahrgenommen werden, dass sich der vorzufindende StraBenraum gréRtenteils
in einem guten baulichen Zustand befindet. Ein ausreichend breit angelegter Blirgersteig verlauft ein-
seitig. Erganzend kommen die Stellplatzflachen entlang des StraBenraums hinzu, die 6ffentlich genutzt

werden kénnen.

4 R s e 2N

StraBenraumgestaltung entlang der StrafRe Beim Hagens- Offentlicher Raum / Stellplatzflichen Beim Hagensteeg
teeg ©FIRUmMbH, 2020

©FIRUmMbH, 2020

Im westlichen Teilbereich wird das Untersuchungsgebiet von der Lérracher Strae kommend durch die
StraRe Beim Bahnhof Haagen erschlossen. Die ErschlieBung ist durch einen einfachen asphaltierten
Ausbaustandard gekennzeichnet, begleitende Blirgersteige o.4. sind nicht vorzufinden.

StraBenraumgestaltung Beim Bahnhof Haagen
©OFIRUmMbH, 2020

Insgesamt ist festzuhalten, dass der im Untersuchungsgebiet gelegene 6ffentliche Raum in Teilen ge-
ringe gestalterische Qualitaten aufweist. Sowohl die Trennwirkung des Eisenbahnviadukts als auch
eine Vielzahl an ungenutzten , Restraumen” flihren zu einer negativen Wahrnehmung des 6ffentlichen
Raums. Die hierdurch entstehenden stadtebaulichen Missstande bediirfen einer umfassenden Aufwer-
tung und nachhaltigen Attraktivierung.
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2.10 Umweltrelevante Faktoren/ Altlasten

2.10.1 Altlastrelevante Faktoren

Im Zuge des betrieblichen Produktions- und Verfahrensverlaufs, welcher (iber Jahrzehnte hinweg auf
dem Geldnde der Lauffenmihle stattgefunden hat, wurden altlastrelevante Gebaude errichtet, allge-
meine altlastrelevante Unternehmensabldufe vollzogen sowie wassergefdahrdende Stoffe gelagert.

Hinzukommend zu den Verfahrensablaufen, wie der Lagerung von gefahrdenden Stoffen, kommt auch
die Handhabung mit ebendiesen. In einem Textilveredelungsbetrieb, wie es die Lauffenmiihle GmbH
war, sind daher auch kontaminationstrachtige Faktoren wie Leckagen an Behaltnissen, Umflllverluste,
undichte Abwassersysteme, Einleitungen von Flissigkeitsflotten der verschiedenen Behandlungs-
schritte in den Untergrund sowie Ablagerungen von (Schlamm-) Riickstanden nicht auszuschlieRen.
Verunreinigungen des Untergrundes (Boden, Grundwasser) durch oben genannte Punkte sind zwar
nicht aktenkundig, dennoch kann es in den Gefahrverdachtsbereichen zu Kontaminationen des Unter-
grunds gekommen sein?®,

Altlastenrelevante Stoffe, welche in betrieblichen Strukturen wie in dieser nicht untblich sind, sind
insbesondere:

e Schwermetalle, -verbindungen (Farbe- und Fixierflotten)
e Sauren, Laugen

e (Cyanide (Beizenfarbstoffe)

e Chlor (Bleichmittel)

e Formaldehyd, Chlorkresol (Konservierungsmittel)
o BTXE

e CKW (Losungs- und Reinigungsmittel)

e Testbenzine (Reinigungs- und Losemittel)

e organische Farbstoffe (Azofarben etc.)

e Poly- oder perfluorierte Chemikalien (PFC)

e MKW (Kraftstoffe und Schmierstoffe)’

Hinsichtlich der vorhandenen altlastenrelevanten Stoffe wird auf die durchgefiihrte HPC-Studie (Phase
Il orientierende Bausubstanzanalyse) verwiesen.

2.10.2 Kampfmittelverdachtsfléchen

Es konzentrieren sich insbesondere im Siiden der Lauffenmiihle Flachen mit Kampfmittelverdacht
(Bombardierte Bereiche). Dieser Verdacht kann sich ggf. in norddstlichem Verlauf des Werksareals
fortflhren. Hierzu bedarf es — vordergriindig im Rahmen der Bauleitplanung und gebietsbezogener
Baureifmachung — fortfihrender Untersuchungen.

Im westlichen Teilbereich des Untersuchungsgebietes sind entlang der Flachen zwischen dem Recyc-
linghof sowie des Bahnhofes gekennzeichnete Altstandortflichen vorzufinden. Als Altstandort defi-
niert das Bundes-Bodenschutzgesetz (§ 2 Abs. 5 Nr. 2 BBodSchG) Grundstiicke stillgelegter Anlagen
sowie sonstige Grundstiicke, auf denen mit umweltgefahrdeten Stoffen umgegangen worden ist. Bei
derartigen Flachen besteht der grundlegende Verdacht, dass diese zu schadlichen Bodenveranderun-

16 Vgl.: Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft: Historische Untersuchung, 2019, S. 14
7vgl.: ebenda, S. 15

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 36



VU Gebiet Lauffenmiihle

gen flihren oder andere Gefahren fiir die Allgemeinheit darstellen. Im Rahmen von potentiellen bauli-
chen Nachnutzungen bedarf es der allgemeinen Altlastensicherung und ggf. — vordergriindig bei um-
fangreichen Bodeneingriffen — der -sanierung.

Verortung von Altlasten und Kampfmittelverdachtsflachen
Quelle: Stadt Lérrach

2.11 Gefahrdete Schutzgiiter

Zur Auswertung der gefahrdeten Schutzgiiter liegen dem Gutachter gegenwartig nur Kenntnisse iber
das Areal der Lauffenmihle vor.

Grundwasser

Das Areal der Lauffenmiihle GmbH befindet sich im Wasserschutzgebiet |/lb. Anhand der — in der his-
torischen untersuchen angefiihrten — vorliegenden geologischen und hydrologischen Standortverhalt-

nisse ist eine Gefdhrdung des Grundwasser nicht auszuschlieRen. 8

Oberflédchengewdsser
Aufgrund der Entfernung von umliegenden Oberflachengewasser zum Standort Lauffenmiihle, ist eine
direkte Gefahrdung dieser Gewasser auszuschlieRen. *°

Boden

Obwohl explizite Kontaminationen des Untergrunds/ Bodens bisher nicht aktenkundig sind, ist eine
Gefdahrdung des Schutzguts durch den langen Betriebszeitraum des textilverarbeitenden Unterneh-
mens nicht ganzlich auszuschlieRen.

18 Vgl.: Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft: Historische Untersuchung, 2019, S. 16
9 vgl.: ebenda
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Durch potenziell fehlende bzw. fehlerhafte und unzureichende Entwéasserungseinrichtungen, welche
insbesondere zu Betriebsbeginn im Bereich des Untergrundgeldandes nicht beachtet wurden, konnte
es zu Schadstoffeintragen im Untergrund gekommen sein. %

Luft

Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine Beeintrachtigung des Schutzguts nicht gegeben?..

2.12 Starkregen, Hochwasser und Wasserschutzzonen

Das Areal der Lauffenmiihle ist stark von Uberflutungsrisiken bei Starkregenereignissen betroffen. Laut
der Gefahrenkarte gilt nahezu das gesamte Gebiet als hoch gefahrdet, mit einer Einstufung in die Ka-
tegorie ,extreme Uberflutungsgefahr”. Dies bedeutet, dass bei starken Regenfillen groRe Teile des
Areals GUberschwemmt werden kdnnten, was auf ein erhebliches Gefahrdungspotenzial hinweist. Im
Falle eines solchen Ereignisses besteht die Gefahr, dass es zu erheblichen Schaden an Gebduden und
der Infrastruktur kommt, was umfangreiche Folgen fir die Nutzung des Geldandes nach sich ziehen
kénnte.
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Starkregengefahrenkarte kombiniert
Quelle: https://gis.loerrach-landkreis.de/buergergis/synserver?project=Buerger_Umwelt&client=flexjs&user=internet

20ygl.: ebenda
21 Vgl.: Gutachterausschuss der Verwaltungsgemeinschaft: Historische Untersuchung, 2019, S. 16
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Die Werksflache der Lauffenmiihle befindet sich in Wasserschutzzone Ill (weitere Schutzzone), die als
Vorranggebiet des Wasserschutzes nach §19 WHG ein Ausschlusskriterium fiir eine Bebauung darstellt.
Die Hochwasserrisikobewertung wird jedoch als gering eingeschatzt. Das Betriebsleiterhaus befindet
sich in Wasserschutzzone II. Der Teilbereich westlich der Eisenbahnstral3e ist den Wasserschutzzonen
I/1l zugeordnet. Die einzelnen Zonen sind auf Grund der geologischen, hydrologischen und topographi-
schen Verhéltnisse wie folgt kategorisiert:

Zone | (Fassungsbereich):

Der Abstand von der Fassung muss allseitig mindestens 10m und in Richtung des zustromenden Grund-
wassers mindestens 20m betragen.

Zone |l (Engere Schutzzone):

Aus hygienischen Griinden muss von der Abgrenzungslinie eine FlieBzeit von mindestens 50 Tagen bis
zur Fassung gewahrleistet sein. Diese Bemessung gewahrleistet, dass pathogene Mikroorganismen von
der Fassung zurilickgehalten werden.

Zone lll (Weitere Schutzzone):

Die Schutzzone Il reicht in der Regel bis zur Grenze des unterirdischen Einzugsgebietes der Wasserge-
winnungsanlage. Oberirdisch entwdssernde Flachen, die in das unterirdische Einzugsgebiet einleiten

kénnen zusatzlich in das Schutzgebiet einbezogen werden.?
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Hochwassergefahrenkarte — HQ 100

Quelle: Stadt Lorrach

Zusatzlich ist das nahezu das gesamte Untersuchungsgebiet im Sedimentbereich der Wiese befindlich.
Vor dem Hintergrund potentieller Baureifmachungen ist die Tragfahigkeit des Bodens gutachterlich zu
bewerten.

22 Vgl.: Regierungsprasidien Baden-Wirttemberg — Wasserschutzgebiete, aufgerufen unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/The-
men/WasserBoden/Grundwasser/Seiten/Wasserschutzgebiete.aspx; Zugriff am 15.05.20
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Hochwassergefahrenkarte — HQ 100
Quelle: Stadt Lérrach
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2.13 Biotope und sonstige Schutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet sind keine Biotoptypstrukturen oder sonstige Schutzgebiete vorhanden.
Nordlich der Lauffenmiihle grenzen zwei Biotope an den Untersuchungsraum an.
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Verortung von Altlasten und Kampfmittelverdachtsflachen
Quelle: Stadt Lérrach
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2.14 Landschaftsplan

Das Untersuchungsgebiet umfasst keine gekennzeichneten EntwicklungsmalRnahmen des Landschafts-
plans. Wie bereits zuvor beschrieben tangieren lediglich Wasserschutzgebiete den abgegrenzten Be-

reich.

.-' 4 -; Fov
e ‘y gL
3 -"

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht  Flichennutzung EntwicklungsmaBnahmen
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f | Ewapaisches Viogelschutzgebiat Grinfiache D Landschaftspark Wiese 1I
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Auszug Landschaftsplan
Quelle: Stadt Lorrach
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2.15 Solarkataster

In Anbetracht heutiger Neuausrichtungen beziglich Klimawandel und Energiewende, bieten die Be-
standsgebdude der Lauffenmiihle sehr gute Solarpotentiale (griine Flachen). Wahrend rudimentére
Bereiche (blaue Flachen) unter Eignungsgesichtspunkten vor Ort zu priifen sind, weisen insbesondere

die Dachflachen der Nebengebaude etwas verminderte, aber dennoch gute Solarpotentiale auf.

Auszug Solarkataster Stadt Loérrach
Quelle: Stadt Lérrach

2.16 Immissionen

Die auf das Untersuchungsgebiet maRgebenden Larmeinwirkungen gehen vordergriindig vom angren-
zenden Schienenverkehr aus. Die Larmbelastungen wirken sich hierbei auf grofRe Teilbereiche des
westlichen Untersuchungsgebietes sowie nordlich der Lauffenmiihle verlaufend aus. Da es sich tber-
wiegend um gewerbliche Brachflachen sowie offene und aufgelockerte Baustrukturen handelt sind
empfindliche Nutzungen untergeordnet zu charakterisieren.
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Eine weitere Larmbelastung resultiert durch die HauptverkehrsstralRen, die das Untersuchungsgebiet
tangieren. Vordergriindig gehen die Belastungen von der nérdlich verlaufenden B 317 aus sowie der
EisenbahnstraBe. Diese wirken beidseitig auf die umgebenden Stadtstrukturen und Nutzungen.
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Larmimmissionen HauptverkehrsstraBen
Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW — Umgebungslarmkartierung (2017)
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Larmaktionsplan Stadt Lorrach 2023

Der Larmaktionsplan der Stadt Lorrach stiitzt sich auf die Larmkartierung des StraRenverkehrs durch
die Landesanstalt fir Umwelt und enthalt MaBnahmen zur Reduzierung des Verkehrslarms. Dazu ge-
horen vor allem Geschwindigkeitsbeschrankungen auf Tempo 30 in mehreren StraRen (siehe Erldute-
rungsbericht, S. 40 ff.). Darlber hinaus werden larmmindernde Fahrbahnbeldge und passiver Larm-
schutz an Gebauden empfohlen. Der Plan zielt auRerdem darauf ab, ruhige Gebiete vor einer zuneh-
menden Larmbelastung zu schiitzen.

Die Larmaktionsplanung stellt ein umfassendes Instrument dar, um der Belastung mit Ldrm und den
damit verbundenen negativen Folgen entgegenzuwirken. Im Rahmen dieser stadtisch konzeptionellen
Planungen sind MaBnahmen vorgesehen, die den Umgebungslarm verhindern bzw. mindern sollen.

Das Untersuchungsgebiet tangierend wurden nachfolgende Larmschwerpunkte definiert:

Kartierung der straBengebundenen Lirmschwerpunkte (tagsiiber)

Quelle: Larmaktionsplan Stadt Lérrach 2023

Die von der sidlich des Untersuchungsgebietes verlaufenden Lérracher StraRe ausgehenden Larmbe-
lastungen betreffen vordergriindig die angrenzenden Wohngebdude in den ersten Baureihen. Mit
nordlichem Verlauf in Richtung der Lauffenmihle und des Untersuchungsgebietes nehmen die gemes-
senen Pegelwerte ab, sodass von geringfligigen Beeintrdachtigungen auszugehen ist.
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MaRnahme
Ziel
Zeitrahmen

Kosten

Wirkung

Erganzung Tempo 30 auf der Lorracher Strafle
Minderung der Larmemissionen durch den StralRenverkehr
kurzfristig

ca. 500 € pro Schild

2,4 dB(A) im Umfeld der Lorracher Stralle

~ ~— .

IS N —

Helberg

Bereich der Geschwindigkeitsbeschrankung

Lorracher StraBe

Beschreibung Bei einer zeitlich durchgédngigen Beschrankung der zuldssigen Hochst-

geschwindigkeit auf der Lorracher Strale entlang dem oben dargestellten
Abschnitt auf 30 km/h wird eine Minderung der Gerauschemissionen um
2,4 dB(A) erreicht. Dementsprechend sinken auch die Larmbelastungen an
den angrenzenden Gebauden merklichum 2,4 dB(A).

Die Betroffenen hoher Larmpegel tiber 60 dB(A) am Tag kénnen durch die
MaRnahme von 102 auf 77 verringert werden.

]

70-75
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- - 39

60-65 :

5540 )

50-55 $

] 50 100 150 200

Quolle-Gecbasisdaten 3
OLOL e b bico Pegelklasse in dB(A)

Differenzlarmkarte Tag

Larmbetroffene am Tag ohne und mit MaBnahme

Aultraggeber

Proj -Nr

FICHTNER __ StedtLorach
Propkibez | Datum
Fichtner Water & Transportation GmbH - T 14.10
LinnéstraBe 5 - 79110 Freiburg "™ MaRnahme: e
+49-761-88505-0 - info@fwt fichtner.de Tempo 30 Lérracher Stralke
MaRnahmendarstellung Lorracher StraRBe
Quelle: Stadt Lorrach
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3 Ergebnisse der Beteiligung und Mitwirkung

3.1 Schriftliche Befragung der Eigentiimerinnen

Im Sinne von § 137 BauGB, der Regelungen zur Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen bei Mal3-
nahmen des Besonderen Stadtebaurechts enthalt, wurden die Eigentiimerinnen im Untersuchungsge-
biet durch eine schriftliche Befragung im Prozess beteiligt. Die Eigentimerbefragung erfolgte im Zeit-
raum von 28.09.2020 bis 16.10.2020.

Die Fragebbdgen wurden von 6 (von insgesamt 12) betroffenen privaten Grundstiickseigentimerinnen
zuriickgesendet. Die Ergebnisse aus der Befragung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bzgl. der Grundstilicksnutzung bzw. -bebauung, sind gegenwartig vier Grundstiicke bebaut und sowohl
wohnbaulich (2) als auch gewerblich (2) genutzt. Insgesamt drei Grundstiicke seien unbebaut aber
grundsatzlich bebaubar, wobei hierbei die erganzende Angabe getroffen wurde, dass fiir ein Grund-
stick ein wohnbauliches Nutzungsinteresse besteht. Bei einem GroRteil der Befragten und beantwor-
teten Fragebogen (5) wurde ersichtlich, dass fur die jeweiligen Eigentimer und Nutzungen in abseh-
barer Zeit keine Verdanderungen geplant sind. Jeweilige Verkaufsabsichten wurden ebenfalls keine an-
gemerkt.

Von den befragten Grundstiickseigentiimerinnen gaben fiinf Personen an, dass diese mit der allgemei-
nen verkehrlichen Anbindung des Areals zufrieden sind. Im Rahmen der Befragung wurde an dieser
Stelle der Hinweis angebracht, dass man sich eine direkte verkehrliche Anbindung des dstlichen Wohn-
gebietes Uber das kiinftig zu entwickelnde Lauffenmiihle-Areal wiinscht.

Bzgl. der Einstufung an durchzufiihrenden MalRnahmen wurden hierbei folgende Malknahmen hervor-
gehoben:

- Verbesserung des Images des Areals

- Attraktivere Gestaltung des 6ffentlichen Raums (StraRen, Wege, Platze)

- Verbesserung der allgemeinen Infrastruktur sowie

- die verbesserte Organisation des ruhenden Verkehrs sowie der Radverkehrsinfrastruktur.

Die Ergebnisse der Befragungen sowie die hieraus gewonnenen Einschatzungen decken sich somit in
der gesamthaft betrachtenden Einschdtzung der stadtebaulich-freirdaumlichen Ausgangslage mit den
Ergebnissen der Bestandsanalyse.

3.2 Beteiligung der 6ffentlichen Aufgabentrager

Die offentlichen Aufgabentrager wurden gem. § 139 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 1 bis
4 und 6 BauGB (mit Schreiben der Verwaltung vom 06.07.2021) bei der Erarbeitung der vorbereitenden
Untersuchungen mit einbezogen. Im Zeitraum vom 06.07.2021 bis 11.08.2021 wurden insgesamt 44
Trager offentlicher Belange Stellen um die Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Die eingegangenen
Anregungen wurden in einem Dokument gebilindelt zusammengetragen, abgewogen und gewertet.
Wo erforderlich wurden die Anregungen, AuBerungen und Hinweise der Trager und verwaltungsinter-
nen Stellen in die vorliegende vorbereitende Untersuchung mit aufgenommen. Keine der eingegange-
nen Stellungnahmen erfordert eine Beschlussfassung.
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3.3  Biirger- und Offentlichkeitsbeteiligung

Ergdnzend zur formellen Beteiligung erfolgten verschiedene Veranstaltungen, die dazu dienen sollten,
die Biirgerinnen und die Offentlichkeit (iber das geplante Vorhaben zur zukiinftigen Umnutzung der
Lauffenmiihle kontinuierlich und transparent zu informieren:

- 15. /16.06.2024
Quartierfest ,Immer einen Sommer lang” auf dem Areal der Lauffenmihle inkl. kulturellem
Programm sowie entsprechender Flihrungen

- Sommerfiihrungen 2024
o 17.05.2024
»Wettbewerb und Zukunftsbild”
Flihrung mit Alexander Néltner, Fachbereichsleitung Stadtplanung

o 21.06.2024
,Die Geschichte der Lauffenmihle”
Fihrung mit Hubert Bernnat, Historiker

o 12.07.2024
,Natursteinfassaden”
Flihrung mit Konrad Winzer, Kiinstler und Bildhauer

o ,Fotomotive auf dem Lauffenmuhle-Areal”
mit Burkhard Jorg, Projektleitung Lauffenmiihle

o 16.08.2024
»Von der Vision zum Entwurf” —8,5 ha Hoffnung”
mit Birgermeisterin Monika Neuhofer-Avdic’

o 20.09.2024
,Textiles”
mit Zeitzeugin Adda Hitz

Die Zahl der Teilnehmenden lag bei ca. 15 bis 20 Personen pro Fiihrung.

- Ausstellungen 17. — 21.06.2024
,Pramierte Arbeiten aus dem stadtebaulich-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb
fir das Gewerbegebiet ,Lauffenmihle” im Foyer des Rathauses
o 17.06.2024
Vernissage mit Blrgermeisterin Monika Neuhofer-Avdic’

o 21.06.2024
Finissage Ausstellungen auf dem Areal der Lauffenmiihle
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Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der baulichen Realisierung des ersten klimaneutralen Gewerbe-
gebietes in Holzbauweise in Deutschland wurde erganzend stadtischerseits die Veranstaltungsreihe
,Die Lorracher Nachhaltigkeitskonferenzen” etabliert. Seit Herbst 2021 findet die Veranstaltungsreihe
im jahrlichen Turnus statt und umfasst hierbei Themen mit direkten Bezug zum gegenwartigen Pro-
jektfortschritt. Neben Inputs von Fachreferenten sowie Best-practice-Beispiele zum jeweiligen Thema
ist die Nachhaltigkeitskonferenz auch eine wichtige Kommunikationsplattform und ein Think-Tank so-
wohl fiir innovatives wie auch nachhaltiges Gestalten und Handeln. Das Angebot richtet sich hierbei
sowohl an Fachpersonen als auch an die interessierte Offentlichkeit.

Impressionen 1. Nachhaltigkeitskonferenz 16.10.2021 Impressionen 2. Nachhaltigkeitskonferenz 24.09.2022
©Stadt Lorrach. ©Stadt Lorrach.

s

Impressionen 3. Nachhaltigkeitskonferenz 14.10.2023 Impressionen 3. Nachhaltigkeitskonferenz 14.10.2023
©Stadt Lorrach. ©Stadt Lorrach.
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4 Zusammenfassende Bewertung — Nachweis der stadtebaulichen Miss-

stande

4.1 Starken-Schwachen-Analyse

Starken / Potenzial

Schwachen / Méngel

Allgemein/ Stadtentwicklung

Raumliche Lagegunst fiir dauerhaft gewerbliche
Nutzungen

Chancen einer dauerhaften Nachnutzung / stadte-

baulichen Arrondierung der untergenutzten Brach-
flichen / Potentiale zur Einbindung in angrenzende
stadtebauliche Strukturen

Handlungsbedarf in Folge des brachliegenden Be-
triebsgelandes der Lauffenmiihle

Verbesserungswiirdige Ortsteileingangssituation

Grolflachige Brachflachen der Lauffenmiihle

Nutzungen

Nachverdichtungspotentiale

Funktionsverluste durch Aufgabe des Betriebs der
Lauffenmihle

Untergenutzte Brachflachen / Entwicklungspotenti-
ale

Bruch in der Nutzungsstruktur durch brachliegendes
Industriegelande

Gemengelage durch Immissionsbelastungen und
raumliche Nahe zu sensiblen Nutzungen im angren-
zenden Umfeld

Untergenutztes / unattraktives Bahnhofsumfeld mit

Aufwertungspotenzial / Optimierungsbedarf OPNV-
Anschluss (Bus) und Radverkehr

Bebauungsstruktur, Stadt- und Landschaftsbild

Beeintrachtigung der Ortsteileingangssituation

Inhomogene bauliche Strukturen und Nutzungsver-
teilungen

Brachflachen und groRflachige Leerstande mit nega-
tiven Auswirkungen fiir das Stadt- und Ortsbild

Gebdudebezogener Sanierungsbedarf (Gebadudesub-
stanzen Lauffenmuihle sowie Bahnhofsgebdude)

Aktuell langfristige Leerstandsproblematiken der
Lauffenmiihle bei mangelnder Nachnutzung und Ent-
wicklungsperspektive

Fehlende raumlich-funktionale Anbindung des Un-
tersuchungsgebietes an den bestehenden Stadtteil
Brombach (,, Trennwirkung“) / keine vorhandene Ein-
bindung und Verkniipfung zu angrenzenden Stadt-
strukturen

Unattraktives Bahnhofsumfeld mit Aufwertungsbe-
darfen (baulich / freirdumlich)
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4.2

Nachweis stadtebaulicher Missstande

Voraussetzung fir die Durchfiihrung von Sanierungsmalinahmen ist das Vorliegen stadtebaulicher
Missstande. Stadtebauliche Missstdande liegen gem. § 136 Abs. 2 BauGB vor, wenn

1.

das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhdltnisse oder an die Sicherheit der in ihm woh-
nenden oder arbeitenden Menschen auch unter Beriicksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung nicht entspricht oder

das Gebiet in der Erfiillung der Aufgaben erheblich beeintrdchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funk-
tion obliegen.

Die vorangegangene Starken-Schwachen-Analyse stellt die im Rahmen der Bestandsaufnahme und —
analyse im Untersuchungsgebiet sowie der Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen und der 6f-

fentlichen Aufgabentrager festgestellten Starken und Potenziale als auch Schwéachen und Mangel zu-
sammenfassend dar. Unter Bezugnahme auf § 136 Abs. 2 BauGB kdonnen sowohl substanzielle als auch
funktionale Missstande identifiziert werden. Hierbei kdnnen folgende Missstande festgehalten wer-

den:

die vorhandenen stadtebaulichen Missstande sowohl in substanzieller als auch funktionaler
Hinsicht lassen sich vordergriindig fir die Teilflachen der Lauffenmihle lokalisieren. Durch die
Betriebsaufgabe der ehemaligen Textilveredelung stehen 8,5 ha ehemalig gewerblich genutzte
Flachen brach und weisen groRraumlich leerstehende Gebdudebestande auf. Die Brache wird
somit ihrer urspriinglichen Funktion und Darstellung als gewerblich genutzte Flache nicht ge-
recht. Durch die rdumliche Positionierung an einem relevanten Ortsteileingangsbereich
kommt der Flache jedoch eine wichtige Bedeutung fiir das Stadtgefiige zu.

Der Wirtschaftsstandort als gesicherte Flache fir das produzierende Gewerbe stagniert dau-
erhaft in seiner fortfihrenden Entwicklung, notwendige Investitionen in Erhalt und Sicherung
der Gebdudebestdnde bleiben aus. Aufgrund bestehender Nachfragen ist es zielfiihrend, die
Brachen zu reaktivieren und einer nachhaltig pro-aktiven Nachnutzung zuzufihren.

Sowohl die offenkundigen als auch die weitergehend zu untersuchenden Altlasten und Boden-
verunreinigungen stellen innerhalb des Untersuchungsgebietes ein — vordergriindig wirt-
schaftliches — Risiko fiir eine spatere Nachnutzung dar. Insofern ist davon auszugehen, dass
ohne eine umfassende Sanierung eine Funktionsfahigkeit des Areals der Lauffenmiihle nicht
wiederherzustellen ist. Fiir das brachliegende Gelande ist somit ohne Sanierung keine Entwick-
lungsperspektive gegeben.

Das Areal der Lauffenmiihle bietet im 6stlichen Bereich groRe und weniger attraktive Freifla-
chenanteile, die in ihrer jetzigen Situation aus stadtebaulicher Betrachtung als ungeniigend
hinsichtlich Gestaltung und Nutzungsmaoglichkeit zu charakterisieren sind. Dariiber hinaus bie-
ten die Freiflachen ein grundlegendes Nachverdichtungspotenzial. Gleichzeitig fehlt eine bau-
liche Abschirmung gegenilber der angrenzenden Wohnbebauung, wodurch im Rahmen des
Nebeneinanders von Wohnen und Arbeiten bestehende Nutzungskonflikte — bei produzieren-
dem Gewerbe resultierend in Larmeinwirkungen — nicht gelést werden kdnnen. Hierzu bedarf
es zum Schutz der sensiblen Wohnnutzung einer geordneten stadtebaulichen Ordnung und
Entwicklung des Areals.
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5 Lauffenmiihle — Next Innovation — Ergebnis stadtebaulich-freiraumplaneri-
scher Wettbewerb

Das stadtebauliche Leuchtturmprojekt zur Nachnutzung des Areals der Lauffenmiihle stellt eine stadt-
entwicklungsseitige Zukunftsaufgabe fiir die Stadt Lorrach dar. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt
Lorrach im September 2023 einen stadtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb zur Findung von
stadtebaulichen Gestaltungsideen fiir das Areal ausgelobt. Das Zielbild ist ein Gewerbegebiet mit mo-
dernen Rahmenbedingungen fiir innovative Unternehmen mit nachhaltigen Geschaftsmodellen. Gro-
Res Augenmerk liegt auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit des Gesamtvorhabens und der Integration
des Areals in die umgebende Stadtstruktur. Dabei sind auch die Ziele der Klimaanpassung zu beriick-
sichtigen und mit Hilfe griin-blauer Infrastruktur fiir ein gutes Stadtklima zu sorgen, das gegen Hitze
und Starkregenereignisse schiitzt.

Unter vierzehn eingereichten Wettbewerbsbeitragen wurde am 01.03.2024 von der Preisgerichtsjury
der Beitrag ,,Die Muhlen von ibermorgen” von ASTOC architects and planners GmbH Kéln/Karlsruhe
mit Henning Larsen GmbH, Uberlingen als Siegerentwurf gekiirt. Der Abschluss dieser Phase dient so-
mit als wesentlicher Ubergang in die konkrete planerische Umsetzungsphase zur dauerhaften Nach-
nutzung des Brachgeladndes.
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Auszug Siegerentwurf ,,Die Miihlen von Ubermorgen”
Quelle: Stadt Lérrach / ASTOC architects and planners GmbH Kéln/Karlsruhe mit Henning Larsen GmbH, Uberlingen
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6 Aufgaben und Ziele der Sanierung

Die Bestimmung der anzustrebenden allgemeinen Ziele der Sanierung ist nach § 141 BauGB Teil der

vorbereitenden Untersuchung. Die Ziele sind im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung insoweit

zu konkretisieren, als dass sie fir die Beurteilung der Voraussetzungen der formlichen Festlegung er-

forderlich sind. Flr das Untersuchungsgebiet kdnnen, abgeleitet aus den identifizierten Starken und

Schwachen sowie den festgestellten stadtebaulichen Missstanden, folgende allgemeine Zielsetzungen

festgehalten werden:

Schaffung eines attraktiven Ortseingangs

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich aufgrund seiner {iberregionalen OPNV-Anbin-
dung sowie der geographischen Lage um einen stadtebaulich bedeutsamen Eingangsbereich
des Ortsteils Brombach. Stadtebaulichen Eingangsbereichen kommt eine wesentliche Bedeu-
tung hinsichtlich der Fremdwirkung und AuRenwahrnehmung zu, weshalb eine attraktive und
reprasentative Gestaltung von besonderer Bedeutung ist. Brachflichen und Leerstédnde stehen
fiir eine dauerhaft negative Pragung in diesem Kontext.

Substanzanalyse Werksareal ,,Lauffenmiihle” / ,, Arealvorbereitung”

Im Rahmen der fortfiihrenden Analyse und Zielsetzungen zu Zwischen- und dauerhaften Fol-
genutzungen des Werksareals sollen konkretisierte Ergebnisse zu Sanierung, Abriss sowie Ent-
sorgung einzelner Gebdudesubstanzen erarbeitet und als Grundlage fiir die weiteren Planun-
gen herangezogen werden. Hierzu erfolgen weitere Untersuchungen der Bausubstanz sowie
des Bodens. Vor diesem Hintergrund kann somit liber die bestehenden und moglicherweise
neuen temporaren Mietverhaltnisse auf dem ehemaligen Werksareal entschieden werden.

Nachnutzung des Areals Lauffenmiihle / Stabilisierung des Wirtschaftsstandortes Lérrach
durch Entwicklung eines zentral gelegenen und zukunftsféihigen Gewerbeareals

Das Areal der Lauffenmiihle stellt eine groRe zusammenhdngende Brachflache dar und bildet
im Rahmen der Konversion und Nachnutzung das dauerhafte Potential, langfristig benétigte
Gewerbeflachen an diesem Standort bereitzustellen und untergenutzte Brachflachen einer
proaktiven Nutzung zuzufiihren. Das Gewerbeflachenentwicklungskonzept sieht fiir die Fla-
chen als Nutzungsperspektive vor, die gewerblich-industrielle Nutzung und den Bestand zu si-
chern, den Bestand weiterzuentwickeln und die betriebsgebundenen Reserveflachen als Ab-
stand zur Wohnbebauung beizubehalten. Die zukunftsfahige Entwicklung soll vorwiegend auf
den Aspekten produzierendes Gewerbe, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Innovation und Digitali-
sierung beruhen.

Stddtebauliches Leuchtturmprojekt: Klimaneutrales Gewerbegebiet in Holzbauweise

Vordergriindiges Ziel soll es hierbei sein, einen vitalen, nachhaltigen und von produktivem und
innovativem Gewerbe gepragten Wirtschaftsstandort dauerhaft zu entwickeln. Der innovative
Ansatz umfasst hierbei die Zielsetzung der baulichen Umsetzung in Holzbauweise. Der durch-

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 56












VU Gebiet Lauffenmiihle

7 Beurteilung der Durchfiihrbarkeit und 6ffentliches Interesse

7.1 Beurteilung der Durchfiihrbarkeit

Gemal § 136 BauGB sind stadtebauliche SanierungsmaBnahmen zligig durchzufiihren. Dies bedeutet,
dass die stadtebauliche SanierungsmaBnahme im Hinblick auf die festgelegten allgemeinen Ziele der
Sanierung fiir das Sanierungsgebiet inhaltlich, organisatorisch und finanziell durchfiihrbar sein muss.
Die Abgrenzung und GroRe des Sanierungsgebietes ist so zu wahlen, dass eine zligige und zweckmaRige
Durchfiihrbarkeit gewahrleistet werden kann.

Die Durchflihrbarkeit wird dahingehend beginstigt, dass sich der Giberwiegende Flachenanteil des Un-
tersuchungsgebietes — das Areal der Lauffenmiihle — in stadtischen Eigentum befindet. Vor diesem
Hintergrund und der Tatsache des vordergriindigen Flachenanteils mit erheblichen stadtebaulichen
Missstanden und Funktionsméangeln kann eine zligige und zweckmaRige Durchfiihrbarkeit auf Basis
gemeindlicher Nachnutzungsziele- und konzeptionen gewahrleistet werden.

7.2 Nachweis des offentlichen Interesses

Wie bereits aufgefiihrt, konnen innerhalb des Untersuchungsgebietes stadtebauliche Missstande in
Form von Substanzschwachen und Funktionsmangeln festgestellt werden. Es handelt sich hauptsach-
lich um Missstdande und Mangel im brachgefallenen Flachenanteil der Lauffenmihle. Aufgrund der ge-
ographischen Lage als Orts(teil-)eingangsbereich und des vorherrschenden Bedarfs an Gewerbefla-
chen stehen die Teilflachen bereits seit der Produktionsstilllegung sowie dariiber hinaus im 6ffentli-
chen Fokus der Kommunalpolitik sowie der angrenzenden Bewohnerschaft. So ist der Wunsch nach
Nachnutzung und Fortentwicklung ein klares Ergebnis der durchgefiihrten Birgerbeteiligung. Von der
stadtebaulichen Einordnung her handelt es sich hierbei um eine GesamtmaBnahme im stadtischen
Kontext und geht deutlich tiber den quartiersbezogenen Bezug hinaus.
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8 Empfehlung zur formlichen Festlegung des Sanierungsgebietes und Wahl
des Sanierungsverfahrens

8.1 Empfehlung zur raumlichen Abgrenzung

Die vorbereitenden Untersuchungen haben gezeigt, dass im vorliegenden Untersuchungsgebiet stad-
tebauliche Missstdande in Form von Substanzschwachen und Funktionsmangeln vorliegen.

Die Behebung der stadtebaulichen Missstande und Mangel steht im Vordergrund der stadtebaulichen
Sanierung. Sie dient der Verbesserung und der Entwicklung des Gebietes. Aufgrund der Vielzahl und
der Schwere der stadtebaulichen Missstande und Mangel ist eine Verbesserung - vordergriindig im
raumlichen Teilbereich des Areals Lauffenmihle - der Situation notwendig. Die vorliegenden Miss-
stiande und Méangel, insbesondere in den 6ffentlichen Bereichen sowie der Ubergang zwischen &ffent-
lichen und privaten Bereichen, sollten ganzheitlich angegangen werden. Aus diesen Griinden wird die
Durchfiihrung des Sanierungsverfahrens gem. BauGB aus gutachterlicher Sicht als sinnvoll und not-
wendig erachtet. Diese Auffassung wird zudem durch das vorgenannte starke 6ffentliche Interesse so-
wie die Moglichkeit der einheitlichen Vorbereitung und zligigen Durchflihrung verstarkt.

Die Abgrenzung und GrolRe des Sanierungsgebietes ist so zu wahlen, dass eine zligige und zweckmaRige
Durchfiihrbarkeit gewahrleistet werden kann. Die vorbereitenden Untersuchungen haben ergeben,
dass der Fokus insbesondere auf dem Areal der Lauffenmiihle sowie auf dem umliegenden Umfeld der
EisenbahnstraBe sowie westlich davon gelegener - in 6ffentlicher Hand befindlicher Teilflachen - liegt.
Derzeit sind auf den privaten Flachen des zugrundeliegenden Untersuchungsgebietes der vorliegenden
vorbereitenden Untersuchungen keine verbindlichen Planungen vorhanden. Die bisherigen
Projektideen sind noch nicht auf deren planungsrechtliche Vertraglichkeit (insbesondere Larm) ge-
prift. Sollten dennoch im weiteren Verlauf Planungen angestofRen werden, sind diese bis auf das ge-
genseitige Ricksichtnahmegebot unabhangig umsetzbar.

Vor dem Hintergrund der ziigigen und zweckmaRigen Durchfiihrbarkeit wird empfohlen, das Sanie-
rungsgebiet auf die genannten Flachen zu beschranken und folgendes Gebiet gem. § 142 Abs. 1 S. 1
BauGB formlich festzulegen:
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8.2 Empfehlung zur Wahl des Sanierungsverfahrens

Bevor ein Sanierungsgebiet formlich beschlossen wird, ist eine Entscheidung liber die Verfahrenswahl
zu treffen. Bei der Durchfiihrung einer Sanierung besteht gem. § 142 Abs. 4 BauGB grundsatzlich die
Moglichkeit, diese im herkdmmlichen (umfassenden) oder im vereinfachten Sanierungsverfahren ab-
zuwickeln. Das umfassende Sanierungsverfahren unterscheidet sich vom einfachen Sanierungsverfah-
ren durch die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152-156a BauGB
(Behandlung sanierungsbedingter Bodenwerterhéhungen). Es erfolgt zudem die Eintragung des Sanie-
rungsvermerks ins Grundbuch.

Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften nach §§ 152-156a BauGB regeln den Umgang mit
der sanierungsbedingten Wertveranderung. Diese sehen vor, dass Wertsteigerungen an Grundstilicken
der Finanzierung der Sanierungsmalnahme zurickzufiihren sind und stellen sicher, dass im Grund-
stlicksverkehr —sowohl wahrend der Durchfiihrung als auch nach Abschluss der MaBBnahme — zwischen
der Gemeinde und Grundstiickseigentimerinnen Spekulationen vermieden werden. Damit wird fir
das Sanierungsgebiet ein schiitzender Rahmen gesetzt, ohne aufgrund spekulativer Preisentwicklun-
gen handlungsunfahig zu werden und andererseits ein Ausgleich geschaffen zwischen dem Wertzu-
wachs, der Grundeigentiimerinnen zukommt und den 6ffentlichen Investitionen, die diese erst hervor-
gerufen haben.

Da diese besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften mitunter starke Eingriffe in das Eigentum vor-
sehen, halt § 142 Absatz 4 Satz 1 BauGB ausdrticklich fest, dass die besonderen sanierungsrechtlichen
Vorschriften auszuschlieRen sind, wenn sie fiir die Durchfiihrung der Sanierung nicht erforderlich sind
und die Durchfiihrung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird. Dies ist im Falle des Sanierungs-
gebietes Lauffenmihle zutreffend, da die Grundstiicke, die durch die MaBnahmen wie Bodenordnung
und ErschlieBung aktiviert werden sollen, bereits im Eigentum der Stadt sind.

Die Ziele der Sanierung bestehen im Wesentlichen darin, die bisherige Nutzungsart, namlich die ge-
werblich-produzierende Nutzung in dem bezeichneten Gebiet zu revitalisieren. Diese Nutzung ist der-
zeit brachliegend und erfordert eine zukunftsorientierte Neuausrichtung. Um dies zu bewerkstelligen,
sind zwar umfangreiche Bodenneuordnungen und ErschlieBungsmalnahmen notwendig, die jedoch
nicht zu einer mafRgeblichen Wertsteigerung der Grundstlicke fiihren wird, da keine wertsteigernde
Nutzungsverdanderung stattfindet (,,Gewerbe bleibt Gewerbe”). Die 6ffentlichen Flachen in ihrer Funk-
tion als Verbindungen und Aufenthaltsorte sollen in dieser Funktion erhalten und aufgewertet werden.
Ebenso sind fiir die angrenzenden Bereiche der Eisenbahnstralle die Anwendung der besonderen sa-
nierungsrechtlichen Vorschriften auszuschlieRen, da auch hier keine h6herwertige Nutzung angestrebt
bzw. realisiert wird.

Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung der bodenrechtlichen Instrumentarien der §§ 152-156a
BauGB nicht erforderlich und es wird empfohlen, das vereinfachte Sanierungsverfahren anzuwenden.
Zugleich kann die Genehmigungspflicht von Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgangen gem. § 144
BauGB ausgeschlossen werden, da keine begleitenden MaRnahmen oder Vorhaben erkennbar sind,
die die Durchfiihrung der Sanierung unmoglich machen, wesentlich erschweren oder den Zielen und
Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen.
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9 Anlage —,,Gebdudepasse” Lauffenmiihle

Bearbeitung: FIRU mbH Stand: 23.10.2024 S. 64





d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck




d.christmann
Rechteck

d.christmann
Rechteck

d.christmann
Rechteck


	241016_VU Lauffenmühle_Lörrach
	Gebäudesteckpässe

